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Fotoatelier Wahl  
 

Neujahrskonzert 
 

Blechbläserquintett der 
Württembergischen 

Philharmonie 
„Man darf wieder(?)“  

So. 09. Januar 2022 um 19.00 Uhr 
Andreaskirche 

Eintritt: 15.- € / ermäßigt 10.- € 
Vorverkauf Schreibwarengeschäft Greve, Rathausplatz 6 

(Tel. 87124) 
 

Rest-Karten an der Abendkasse erhältlich 
 

Für Besucher des Neujahrskonzertes besteht ab 18 Uhr die Möglichkeit, 

in der HAP-Grieshaber-Halle einen Antigen-Schnelltest durchzuführen.
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ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
An Wochenenden und Feiertagen und außerhalb der 
Sprechstundenzeiten
kostenfreie Rufnummer  116 117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt -  
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelas-
senen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich 
Versicherte unter 0711/96589700 oder
docdirekt.de

KINDERÄRZTLICHER NOTFALL-
DIENST
Tel. 116 117
samstags, sonntags und feiertags ab 9.00 bis 
19.00  Uhr Klinikum am Steinenberg, Reutlingen
Steinenbergstr. 3, Telefon 2 00-0
(keine tel. Voranmeldung notwendig)
Kernsprechstunde 9.00 bis 13.00 Uhr und
15.00 bis 20.00 Uhr

STANDORTE DER AED (Defibrillatoren)
• Waldfreibad Eningen
• Vor Rathaus II, Außenbereich
• Günter-Zeller-Sporthalle, Eingangsbereich
• HAP-Grieshaber-Festhalle, Außenbereich
• Arbachtal-Sporthalle, Eingangsbereich
(Nur zu den Öffnungszeiten!)

ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Der jeweilige zahnärztliche Notfalldienst kann unter der 
Telefonnummer 01805/91 16 40
erfragt werden.

AUGENÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Tel. 116 117

HNO-ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Tel. 116 117

NOTFALL-RUFNUMMERN
Feuerwehr, Notarzt
und Rettungsdienst       1 12
Krankentransporte  1 92 22
Polizei           1 10
Täglich rund um die Uhr!

DIAKONIE-SOZIALSTATION
Pfullingen Eningen unter Achalm e.V.
Schillerstraße 47/3, Eningen,
Telefon 88 05 70

PFLEGEDIENST WEGGERLE
Wengenstraße 44, Eningen unter Achalm 
Tel. 07121/83626 

Einkaufsdienst Eningen
Tel. 892-8550 vormittags zwischen 8.30 und 11.30 Uhr

APOTHEKENDIENST
Apotheken-Notdienste wechseln täglich um 8.30 
Uhr. Während des Notdienstes von 20.00 Uhr abends 
bis 8.00 Uhr morgens werden nur ärztliche Rezepte 
beliefert und dringend benötigte Medikamente ab-
gegeben. Nachtzuschlag 2,50 E.

Den Apothekennotdienst finden Sie auf Seite 5.

RUFNUMMER FÜR STÖRMELDUNGEN
Entstörungsdienst Gas- und Wasserversorgung
(24 Stunden), Strom und Straßenbeleuchtung 
FairEnergie Reutlingen
Telefon 0 71 21/5 82-32 22

Auf ein Wort …
Liebe Eningerinnen und Eninger,
dies ist die letzte Ausgabe der Eninger Nachrichten für das zu Ende gehende Jahr 2021. Kaum jemand 
hätte wohl vor einem Jahr erwartet, dass wir jetzt, Ende 2021 immer noch vor ähnlichen Problemen 
stehen wie damals. Wieder überschattet das Thema Corona das Weihnachtsfest. Wieder gebietet 
es die Vernunft, sich zu Weihnachten und zum Jahreswechsel mit den Kontakten zurück zu halten. 
Wieder ist die Aussicht auf das neue Jahr auch von Sorgen getrübt. Leider, ja leider kommen wir um 
das Thema Corona-Pandemie noch immer nicht herum. Diese Pandemie beeinträchtigt unser Denken 
und unser Handeln in eklatanter Weise. Viele Mitmenschen und oft auch wir selbst sind nicht nur 
genervt, sondern reagieren zunehmend gereizt. Da bieten uns die Feiertage auch Gelegenheit, inne 
zu halten und in uns hinein zu fühlen, ob und wie wir uns verändert haben. Und wie wir in Zukunft 
damit umgehen wollen… 
Zum Ende des Jahres 2021 stelle ich eine bedauerliche Spaltung unserer Gesellschaft fest. Am Thema 
Corona, dem Impfen und dem Umgang mit den Einschränkungen entzünden sich die Geister. Während 
die Mehrheit die Notwendigkeit von staatlichen Maßnahmen und gesellschaftlichen Einschränkungen 
anerkennt, geht eine Minderheit gegen Einschränkungen ihrer Freiheit, ihrer körperlichen Unversehrt-
heit und gegen staatliche Maßnahmen auf die Straße. Ich sage das ganz wertfrei. Aber was ist falsch 
gelaufen, dass wir nun diese extreme Polarisierung haben? Muss ein Staat jeden Bürger „überreden“ 
oder „überzeugen“, wenn außergewöhnliche Gegebenheiten außergewöhnliche Maßnahmen not-
wendig machen? Heißt es nicht immer, jeder Mitbürger solle sich seine eigene, freie Meinung bilden? 

Tatsächlich nehmen die Gegner der staatlichen Ein-
griffe (Impfpflicht) und Einschränkungen (2G, Kontakt-
beschränkungen) für sich in Anspruch, ihre eigene, 
freie Meinung zu haben. Etliche Mitbürger scheren sich 
jedoch wenig bis gar nicht um das, was sie als Staats-
bürger für Rechte und Pflichten haben. Sie haben sich 
schon lange aus unserer Gesellschaft verabschiedet 
(oder sind nie wirklich in unserer Gesellschaft ange-
kommen). Mag sein, dass auch Einige aus Prinzip nicht 
bereit sind, sich impfen zu lassen oder berechtigte, 
gesundheitliche Gründe dagegen sprechen. Jedenfalls 
geht es uns alle an, was hier im Jahr 2021 in Deutsch-
land vorgeht und warum wir dort stehen, wo wir stehen! 
Denn die Corona-Pandemie macht deutlich sichtbar, 
wie es um unsere Gesellschaft bestellt ist. Aber sie bie-
tet auch die Chance, zu erkennen, was in diesem Staat 
falsch läuft und woran es in Zukunft zu arbeiten gilt! Wie 
gesagt – ich meine das abstrakt und wertfrei – ohne 
jemand für seine eigene Meinung anklagen zu wollen!
Trotz einiger Probleme und Herausforderungen, die 
sich nicht wegdiskutieren lassen, gab es 2021 aus 
meiner Sicht auch viel Positives und Erfreuliches. Als 
Gemeinde Eningen konnten wir mit der Fertigstellung 
und Einweihung des erweiterten bzw. sanierten Feu-
erwehrgerätehauses die Infrastruktur und Leistungs-
fähigkeit unserer Freiwilligen Feuerwehr und des DRK 
Ortsvereins deutlich verbessern. Hiervon werden wir 
über Jahrzehnte profitieren und der spürbare Zuwachs 

an Ehrenamtlichen bei Feuerwehr und DRK ist ein großartiger Nebeneffekt! Mit dem 2QTW-Haupt-
sammler zwischen dem Regenüberlaufbecken Einsteinstraße und der Sammelkläranlage in Pfullingen 
konnte ein weiteres Großprojekt, welches uns seit etlichen Jahren beschäftigt, endlich abgeschlossen 
werden. Eine qualitativ und quantitativ gute Kinderbetreuung und Grundschulinfrastruktur ist ebenfalls 
ein Eckpfeiler unseres Eninger Gemeindelebens. Im zu Ende gehenden Jahr haben wir kurzfristig mit 
Raumluftfiltergeräten für gute Lern- und Arbeitsbedingungen gesorgt. Und wir haben wesentliche 
Grundlagen für den Neubau eines 4-gruppigen St. Raphael-Kindergartens und eine Machbarkeitsstu-
die für die Schülerbetreuung an der Achalmschule geschaffen. Hier ist materiell noch nichts sichtbar, 
aber es geht immerhin um ca. 12 Millionen Euro – für die Zukunft unserer Kinder. Weitere, erfreuliche 
Projekte sind der Neubau eines privaten Hausarzt- und Gesundheitszentrums, der Umbau weiterer, 
barrierefreier Bushaltestellen, die Schaffung neuen Wohnraums allerorten in der Gemeinde sowie die 
sichtbaren Investitionen in Betrieben und Gewerbe.  
Erfreulich sind auch die vielfältigen Bemühungen im gesellschaftlichen Bereich – ob es um die wert-
volle Arbeit in den zahlreichen Vereinen geht oder um Netzwerke (Re-Zertifizierung als „Gesunde 
Gemeinde“, Arbeitskreis Asyl, „Engagiert in Eningen“), Angebote (z.B. Bürgerauto, kulturelle Aktionen, 
Kunst- und Kreativmarkt) oder neue Initiativen (Repair Cafè, Lebensmittel-Retter). Sie alle aufzuzäh-
len ist hier gar nicht möglich, daher hier nur einige Beispiele. Aber sie zeigen beispielhaft, dass sich 
viele Menschen in ihrer Freizeit für die örtliche Gemeinschaft engagieren und Eningen damit weiter 
voranbringen! Ich bin sicher, dass es uns als Gemeinde gelingt, anpassungs- und zukunftsfähig zu 
bleiben, wenn sich möglichst viele Mitmenschen mit Eningen identifizieren und aktiv mitmachen!
Zum Jahresausklang möchte ich mich auch bei allen Mitarbeitenden, Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäten, Kritikern und Ratgebern – kurz bei Ihnen allen bedanken! Es hat mir auch im Jahr 2021 
wieder Spaß gemacht, „Ihr“ Bürgermeister sein zu dürfen. Ich durfte wieder vieles lernen, Neues 
entdecken und beim Gestalten eines lebenswerten Eningens mitarbeiten. Ich wünsche Ihnen schöne 
Weihnachten und verabschiede mich mit unserem Gruß zum Jahresende 2021: „Die wirkungsvollste 
Energiequelle unseres Lebens ist und bleibt die menschliche Wärme“ (Ernst Ferstl)!

Bleiben Sie alle gesund und lassen Sie uns optimistisch ins neue Jahr 2022 blicken! 

Ihr 

Alexander Schweizer

GRUSSWORT DES BÜRGERMEISTERS

Wir erreichen bis zu 
85 % aller Haushalte.

In mehr als 20 attraktiven 
Gemeinden und Städten.



3Nr. 51/52/01    Donnerstag, 23. Dezember 2021  AMTSBLATT DER GEMEINDE ENINGEN UNTER ACHALM 

 
 

#ehrenamtlichfüreningen 
Wir haben das Angebot erweitert! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte Termin unter 
www.terminland.eu/drkeningen vereinbaren! 
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Schnelltestzentrum 
Eningen unter Achalm 

 
 

Unsere Öffnungszeiten nach 
Weihnachten  

Dienstag 28.12.2021, 19:00 Uhr  – 20:00 Uhr 

Sonntag, 02.01.2022, 19:00 Uhr – 20:00 Uhr 

Dienstag, 04.01.2022, 19:00 Uhr – 20:00 Uhr 

Sonntag, 09.01.2022, 19:00 Uhr – 20:00 Uhr  

Dienstag, 11.01.2022, 19:00 Uhr – 20:00 Uhr 

Freitag 14.01.2022, 19:00 Uhr – 20:00 Uhr 

Sonntag, 16.01.2022, 19:00 Uhr – 20:00 Uhr 
 

Betzenriedweg 24, HAP-Grieshaber-Halle Eningen  
Ohne Voranmeldung! 

Unser Formular finden Sie unter  

www.drk-eningen.de  

www.eningen.de 
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APOTHEKENDIENST
Freitag, 24.12.: 
List-Apotheke, Kaiserstr. 47, Reutlingen, Tel. 07121/490640
Samstag, 25.12.:
Linden-Apotheke Pfullingen, Schloßstr. 1, Pfullingen, Tel. 07121/71310
Sonntag, 26.12.: 
Bahnhof-Apotheke Reutlingen, Kaiserstr.11, Reutlingen, Tel.07121/490011
Montag, 27.12.: 
Hofbühl-Apotheke, Metzinger Str. 16, Metzingen, Tel. 4382
Dienstag, 28.12.: 
Apotheke Rommelsbach, Egertstr. 13, Reutlingen, Tel. 07121/96540
Mittwoch, 29.12.: 
Apotheke Riederich, Metzinger Str. 2, Riederich, Tel. 07123/932896
Donnerstag, 30.12.:  
Linden-Apotheke Bempflingen, Lindenstr. 13, Bempflingen, Tel. 932409
Freitag, 31.12.: 
Gartenstadt.Apotheke, Dresdner Platz 1, Reutlingen, Tel. 07121/96570
Samstag, 01.01.:
Adler-Apotheke, Schönbeinstr. 5, Metzingen, Tel. 14891
Sonntag, 02.01.: 
Ermstal-Apotheke Dettingen, Metzinger Str. 18, Dettingen, Tel. 07123/97300
Montag, 03.01.:
Grafenberg-Apotheke, Nürtinger Str. 5, Grafenberg, Tel. 33800
Dienstag, 04.01.: 
Apotheke am Tübinger Tor, Katharinenstr. 28, Reutlingen, Tel. 07121/339951
Mittwoch, 05.01.: 
Bahnhof-Apotheke Metzingen, Schönbeinstr. 9, Metzingen, Tel. 14252
Donnerstag, 06.01.: 
Apotheke im E-Center, Emil-Adolff-Str. 21, Reutlingen, Tel. 07121/372930
Freitag, 07.01.: 
Apotheke in der Römerstraße, Römerstraße 145, Pfullingen, Tel. 07121/9613260
Samstag, 08.01.: 
Leinsbach-Apotheke Eningen, Bahnhofstr. 19, Eningen, Tel.: 07121/880151
Sonntag, 09.01.: 
Stadt-Apotheke Metzingen, Hindenburgstr. 1, Metzingen, Tel. 1342
Montag, 10.01.: 
Sonnen-Apotheke, Uracher Straße 23, Dettingen, Tel. 97330
Dienstag, 11.01.: 
Elsach-Center Apotheke Mache, Gebrüder-Gross-Str. 9, Bad Urach, 
Tel. 07125/4482
Mittwoch, 12.01.: 
Hirsch-Apotheke Mache Reutlingen, Wilhelmstr. 53, Reutlingen, 
Tel. 07121/334937
Donnerstag, 13.01.: 
Burkhardt’sche Apotheke, Hauptstraße 59, Eningen, Tel. 07121/81148

Wichtiger Hinweis!
Die offiziellen Öffnungszeiten des Häckselplatzes in Eningen unter Achalm 
werden wöchentlich an dieser Stelle veröffentlicht oder sind im Internet 
unter der Homepage der Gemeinde Eningen unter Achalm 
(www.eningen.de) nachzulesen.

Andere Veröffentlichungen sind nicht von der Gemeinde Eningen unter 
Achalm autorisiert (und meistens auch falsch)

Öffnungszeiten Häckselplatz
Bis Montag 31. Januar 2022 gelten für den Häckselplatz folgende Öffnungs-
zeiten
Mittwoch 13 - 16 Uhr
Samstag  10 – 16 Uhr

Bitte beachten sie folgende Regelungen
•  Es dürfen nicht mehr als 7 Fahrzeuge gleichzeitig auf den Häckselplatz
•  Entladen Sie ihr Grüngut möglichst eigenständig ohne Hilfe
•  Verlassen Sie danach umgehend den Häckselplatz
•  Halten sie mindestens 2m Abstand zu Personal und anderen Personen
•  Bitte halten Sie sich unbedingt an die Anweisungen des Personals!
Bitte besuchen Sie den Häckselplatz nicht, wenn
•  Sie einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

unterliegen
•  die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 

Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten oder Atemnot auf-
weisen

Häckselplatz gechlossen
In der Zeit vom 23.12.2021 bis 07.01.2022 ist der Häckselplatz der Gemeinde 
Eningen unter Achalm geschlossen.
Ab Samstag 08.01.2022 ist der Häckselplatz wieder zu den üblichen Zeiten 
geöffnet.

Ausgabe Gelbe Säcke 
Gelbe Säcke gibt es bei Edeka Vrakas, 

In der Raite 20, an der Infotheke
und in Erika‘s Bügelstüble, Burgstrasse 11 

Wichtig!!! Pro Haushalt wird nur 1 Rolle 
ausgegeben.

Der Landkreis Reutlingen informiert: Impftermine bis 
zum Jahresende können gebucht werden
Ab Freitag, 17. Dezember 2021, um 9 Uhr können wieder neue Impftermine für 
die regionalen Impfstützpunkte online gebucht werden. Aufgrund der anstehen-
den Feiertage werden diesmal bereits die Termine für die kommenden beiden 
Wochen, 20. Dezember 2021 bis 2. Januar 2022, veröffentlicht. An Heiligabend, 
den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr finden keine Impfungen statt. 
Dafür wird die Zahl der verfügbaren Impftermine in der Metzinger Festkelter 
sowie in Reutlingen an der Kreuzeiche erhöht, hinzukommen außerdem mo-
bile Impfaktionen. Insgesamt sollen so bis zum Jahreswechsel mehr als 9.000 
Impfungen durchgeführt werden. Änderungen gibt es darüber hinaus beim 
Impfangebot der Kreiskliniken.

In der Regel gibt das Landratsamt die neuen Impftermine wöchentlich bekannt 
und gibt diese am Freitagmorgen zur Buchung frei. Da an den regionalen Impf-
stützpunkten von 24. bis 26. Dezember 2021 sowie am 31. Dezember 2021 
und 1. Januar 2022 keine Impfungen stattfinden, werden diesmal die Termine 
für zwei Wochen eingestellt.

Landrat Dr. Ulrich Fiedler betonte: „Das Impfangebot im Landkreis ist nur dank 
des großen Engagements zahlreicher Personen möglich. Viele Beteiligte sind 
bereits seit einem Jahr im Einsatz für die Impfkampagne und das oftmals zu-
sätzlich zu ihren regulären Jobs. Ob am Abend, Wochenende oder an Feierta-
gen - es wurde geimpft. Daher haben wir uns gemeinsam entschieden, an den 
Weihnachtstagen sowie an Silvester und Neujahr die regionalen Imfstützpunkte 
nicht zu öffnen. Alle sollen diese Tage nutzen, um Kraft zu schöpfen. Wir werden 
sie in den kommenden Wochen und Monaten gut gebrauchen können.“
Erneut gibt es Impftermine in Reutlingen an der Kreuzeiche und am Marktplatz, 
in Metzingen, Münsingen, Hohenstein und Zwiefalten. An den Standorten 
Reutlingen Kreuzeichen und Metzingen stehen dabei zukünftig pro Tag mehr 
Impftermine zur Verfügung als bislang. Hinzu kommen mobile Impfaktionen, 
bis zum 2. Januar 2021 in Wannweil, Römerstein, St. Johann und Pliezhausen. 
Das Impfangebot der Kreiskliniken wird aufgrund der personellen Situation ein-
geschränkt. Zunächst enden die Impfungen in der Ermstalklinik in Bad Urach, 
deren Personal bei der Versorgung der Covid-Patienten in Reutlingen aushilft. 
Mit den Impfteams des Landkreises wird zeitnah eine neue Impfmöglichkeit für 
Bad Urach geschaffen. Nach Weihnachten wird auch das Impfangebot in der 
Albklinik Münsingen eingestellt. Weiterhin wird in Reutlingen am Steinenberg 
geimpft.

„Gerade in den letzten Wochen, in denen wir die Impfkapazitäten im Landkreis 
aufgebaut und nun sogar ausgebaut haben, war das Impfangebot der Kreiskli-
niken eine wertvolle Unterstützung - und ist es in Reutlingen auch noch in den 
nächsten Wochen. Mein Dank gilt den Kreiskliniken und ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die sich zusätzlich zu ihren bestehenden Aufgaben für die 
Impfkapamge engagiert haben“, so Landrat Dr. Ulrich Fiedler.
Da der Bund weiterhin deutlich mehr Impfstoff von Moderna liefert, werden 
Personen ab 30 Jahren an den regionalen Impfstützpunkten im Landkreis in 
der Regel mit diesem Impfstoff geimpft. Für Personen unter 30 Jahren sowie 
Schwangere und Stillende steht entsprechend der STIKO-Empfehlung ausrei-
chend Impfstoff von BioNTech/Pfizer zur Verfügung. An den Standorten der 
Kreiskliniken wird in den kommenden Wochern erneut ausschließlich Moderna 
verimpft, weshalb dort nur Personen ab 30 Jahren Termine vereinbaren können. 
In allen Fällen erfolgt die Impfung nach Rücksprache mit der impfenden Ärztin 
bzw. dem impfenden Arzt.

Freie Impftermine am Wochenende in Sonnebühl
Am Samstag, 18. Dezember und Sonntag, 19. Dezember 2021, sind darüber 
hinaus noch Impftermine in Sonnenbühl frei. Kurzentschlossene können auf 
der Internetseite der Gemeinde Impftermine für dieses Wochenende buchen. 
Geimpft wird mit Moderna, daher richtet sich das Angebot an Personen ab 30 
Jahren. Mehr Informationen und Terminvereinbarung unter: 
https://www.sonnenbuehl.de/start.html
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Impftermine von 20. bis 23. Dezember 2021

Am regionalen Impfstützpunkt in der Festkelter Metzingen wird Montag bis 
Donnerstag von 10 bis 16 Uhr geimpft. In Reutlingen an der Kreuzeiche wird 
ebenfalls an vier Tagen von 14 bis 21 Uhr geimpft. Für Impfungen am Markt-
platz 14 in Reutlingen können Termine am Montag, Dienstag und Donnerstag 
zwischen 10 und 16 Uhr vereinbart werden. In der Beutenlayhalle Münsingen 
wird kommende Woche am Mittwoch, 22. Dezember 2021, von 11 bis 16 Uhr 
geimpft wird. An drei Tagen (Montag, Dienstag und Donnerstag) kommt wieder 
ein Impfteam nach Hohenstein zum PORT-Gesundheitszentrum. Termine 
können dort jeweils von 13 bis 19 Uhr wahrgenommen werden. Die Online-
Terminvereinbarung für diese Impfangebote findet ab Freitag, 17. Dezember 
2021, 9 Uhr über das Tool „SAMEDI“ statt: www.kurzelinks.de/impfen-kreis-rt
Darüber hinaus bieten auch die Kreiskliniken an ihren Standorten in Reutlingen 
und Münsingen Impfungen an. Jeweils von Montag bis Donnerstag wird im Kli-
nikum am Steinenberg von 9 bis 17 Uhr und in der Albklinik in Münsingen von 
9 bis 13 Uhr geimpft. Termine können ebenfalls ab 9 Uhr über den Link https://
www.terminland.eu/impfungreutlingen/ gebucht werden.

In der Rentalhalle Zwiefalten wird am Mittwoch, 22. Dezember 2022, von 11 
bis 16 Uhr geimpft. Zudem gibt es an diesem Tag von 12 bis 18 Uhr eine mobile 
Impfaktion im Rathaus von Wannweil. Für beide Impfangebote vergeben die 
Gemeinden vor Ort die Impftermine.

Impftermine von 27. Dezember 2021 bis 2. Januar 2022
An den regionalen Impfstützpunkten wird an Silvester und Neujahr nicht geimpft, 
an den verbleibenden Tagen sollen jedoch mehr als 5.000 Impfungen durch-
geführt werden. In der Festkelter Metzingen wird an fünf Tagen, Montag bis 
Donnerstag sowie Sonntag, von 10 bis 16 Uhr geimpft. An diesen Tagen gibt es 
jeweils von 14 bis 21 Uhr auch wieder Termine am Impfstützpunkt in Reutlingen 
an der Kreuzeiche zu vergeben. Für Impfungen am Marktplatz 14 in Reutlin-

gen können Termine am Montag, Dienstag und Donnerstag zwischen 10 und 
16 Uhr vereinbart werden. Erneut am Mittwoch, 29. Dezember 2021, sowie am 
Sonntag, 2. Januar 2021, wird in der Beutenlayhalle Münsingen von 11 bis 16 
Uhr geimpft. Wie in der Woche zuvor gibt es am Montag, Dienstag und Donners-
tag jeweils von 13 bis 19 Uhr ein Impfangebot im PORT-Gesundheitszentrum 
Hohenstein. Die Online-Terminvereinbarung für diese Impfangebote findet 
auch bereits ab Freitag, 17. Dezember 2021, ab 9 Uhr über das Tool „SAMEDI“ 
statt: www.kurzelinks.de/impfen-kreis-rt
An der Albklinik in Münsingen werden nach Weihnachten keine Impfungen 
mehr durchgeführt. Weiterhin wird am Klinikum am Steinenberg von Montag 
bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr geimpft. Die Termine sind am Freitag ab 9 Uhr 
über den Link www.terminland.eu/impfungreutlingen/ buchbar.

In der Rentalhalle Zwiefalten wird erneut am Mittwoch, 29. Dezember 2022, 
von 11 bis 16 Uhr geimpft. Mobile Impfaktionen gibt es in der letzten Jahreswo-
che an drei Standorten: Montag, 27. Dezember 2021, von 11 bis 16 Uhr in der 
Gemeindehalle in Römerstein; Mittwoch, 29. Dezember 2021, von 10 bis 16 
Uhr in der Gemeindehalle von St. Johann und am Donnerstag, 30. Dezember 
2021, von 10 Bis 16 Uhr im FORUM4P in Pliezhausen. Für diese Impfangebote 
vergeben die Gemeinden vor Ort die Termine.

Erreichbarkeit des Impftelefons über den Jahreswechsel
Antworten auf die häufigsten Fragen zum Impfangebot stellt der Landkreis 
Reutlingen in einem FAQ unter www.kreis-reutlingen.de/impfen zur Verfügung. 
Dort findet sich auch einer Übersicht der aktuellen Impftermine. Zudem können 
sich Bürgerinnen und Bürger unter 07121 - 480 2188 an das Impftelefon des 
Landkreises wenden. Dieses ist in der Regel von Montag bis Freitag von 10 
Uhr - 13 Uhr erreichbar, jedoch nicht am Freitag, 24. Dezember und Freitag, 
31. Dezember 2021. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen helfen gerne bei orga-
nisatorischen Fragen zu den Impfangeboten weiter. Mit medizinischen Fragen 
wenden sich Ratsuchende bitte weiterhin an ihren Haus- oder Facharzt.
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Impfangebote an den regionalen Impfstützpunkten 20. - 26. Dezember (24.-26.12.2021 keine Termine) 
 

Ort MO DI MI DO FR SA SO Terminvereinbarung  
(Start: Fr. 17.12., 9 Uhr) 

Reutlingen 
Marktplatz 14 10 - 16 Uhr 10 - 16 Uhr  10 - 16 Uhr    www.kurzelinks.de/impf

en-kreis-rt 
Stadion Kreuzeiche 14 - 21 Uhr 14 - 21 Uhr 14 - 21 Uhr 14 - 21 Uhr    www.kurzelinks.de/impf

en-kreis-rt 
Klinikum am 
Steinenberg 9 - 17 Uhr 9 - 17 Uhr 9 - 17 Uhr 9 - 17 Uhr    www.terminland.eu/impf

ungreutlingen/ 
Metzingen 

Festkelter 10 - 16 Uhr 10 - 16 Uhr 10 - 16 Uhr 10 - 16 Uhr    www.kurzelinks.de/impf
en-kreis-rt 

Zwiefalten 

Rentalhalle   11 - 16 Uhr     Termine vergibt 
Gemeinde 

Münsingen 

Beutenlayhalle   11 - 16 Uhr     www.kurzelinks.de/impf
en-kreis-rt 

Albklinik 9 - 13 Uhr 9 - 13 Uhr 9 - 13 Uhr 9 - 13 Uhr    www.terminland.eu/impf
ungreutlingen/ 

Hohenstein 

Gesundheitszentrum 13 - 19 Uhr 13 - 19 Uhr  13 - 19 Uhr    www.kurzelinks.de/impf
en-kreis-rt 

Mobile Impfaktion  

Wannweil Rathaus   12 – 18 Uhr     Termine vergibt 
Gemeinde 

Die aktuelle Terminübersicht finden Sie unter: www.kreis-reutlingen.de/impfen  
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Impfangebote an den regionalen Impfstützpunkten 27. Dezember 2021 - 2. Januar 2022 
(31.12.2021 & 1.1.2022 keine Termine) 
 

Ort MO DI MI DO FR SA SO Terminvereinbarung  
(Start: Fr. 17.12., 9 Uhr) 

Reutlingen 
Marktplatz 14 10 - 16 Uhr 10 - 16 Uhr  10 - 16 Uhr    www.kurzelinks.de/impf

en-kreis-rt 
Stadion Kreuzeiche 14 - 21 Uhr 14 - 21 Uhr 14 - 21 Uhr 14 - 21 Uhr   14 - 21 Uhr www.kurzelinks.de/impf

en-kreis-rt 
Klinikum am 
Steinenberg 9 - 17 Uhr 9 - 17 Uhr 9 - 17 Uhr 9 - 17 Uhr    www.terminland.eu/impf

ungreutlingen/ 
Metzingen 

Festkelter 10 - 16 Uhr 10 - 16 Uhr 10 - 16 Uhr 10 - 16 Uhr   10 - 16 Uhr www.kurzelinks.de/impf
en-kreis-rt 

Zwiefalten 

Rentalhalle   11 - 16 Uhr     Termine vergibt 
Gemeinde 

Münsingen 

Beutenlayhalle   11 - 16 Uhr    11 - 16 Uhr www.kurzelinks.de/impf
en-kreis-rt 

Hohenstein 

Gesundheitszentrum 13 - 19 Uhr 13 - 19 Uhr  13 - 19 Uhr    www.kurzelinks.de/impf
en-kreis-rt 

Mobile Impfaktionen 
Gemeindehalle 

Römerstein Zainingen 11 - 16 Uhr       Termine vergibt 
Gemeinde 

Gemeindehalle St. 
Johann Würtingen   10 - 16 Uhr     Termine vergibt 

Gemeinde 
FORUM4P 

Plieuhausen    10 - 16 Uhr    Termine vergibt 
Gemeinde 

 

Öffnungszeiten der PCR-Abstrichstelle an der Kreu-
zeiche während der Feiertage

Die PCR-Abstrichstelle an der Kreuzeiche hat auch während der kommenden 
Feiertage am Samstag, 25. Dezember 2021 sowie am Samstag, 1. Januar 2022 
jeweils von 13 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Wer sich testen lassen möchte, muss 
zuvor online einen Termin vereinbaren.

Bei der PCR-Abstrichstelle am Stadion an der Kreuzeiche (An der Kreuzeiche 
4) in Reutlingen können sich Personen testen lassen, die leichte Symptome 
einer COVID-19-Infektion aufweisen oder ein positives Schnelltestergebnis 
vorliegen haben. Bei einem positiven Schnelltest muss der Test mit zur Ab-
strichstelle gebracht werden. Außerdem können sich enge Kontaktpersonen 
eines bestätigten Falles nach Aufforderung durch das Gesundheitsamt sowie 
Personen mit Risikokontaktnachweis über die Corona-Warn-App testen lassen. 
Mit dem Testangebot soll verhindert werden, dass möglicherweise ansteckende 
Patienten die Arztpraxen aufsuchen und damit die niedergelassenen Ärzte ent-
lastet werden. Bei starken Symptomen einer COVID-19-Infektion wenden sich 
Betroffene bitte weiterhin an die Rufnummer 116 117.

Online Testtermin vereinbaren

Wer sich an der PCR-Abstrichstelle an der Kreuzeiche testen lassen möch-
te, muss einen Termin vereinbaren unter: https://www.corona-testzentrum-
reutlingen.de/ Die Bürgerinnen und Bürger werden außerdem gebeten, einen 
ausgefüllten Selbstauskunftsbogen sowie ihre Krankenkassenkarte zum Test 
mitzubringen. Der Auskunftsbogen wird ebenfalls auf der Internetseite der Test-
stelle zur Verfügung gestellt. Sollte jemand keine Krankenkassenkarte besitzen, 
muss der Ausweis vorgelegt werden.
Die regulären Öffnungszeiten der PCR-Abstrichstelle sind mittwochs von 13 
Uhr bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils von 14 Uhr bis 17 Uhr.

Aktualisierte Infografik: „Positiver Corona-Test: Was tun?“

Um die Bürgerinnen und Bürger im richtigen Verhalten bei einem positiven Co-
rona-Test zu unterstützen, hat das Landratsamt Reutlingen die Infografik gemäß 
der neuen Corona-Verordnung Absonderung des baden-württembergischen 
Gesundheitsministeriums überarbeitet. Die Infografik: „Positiver Corona-Test: 
Was tun?“ steht bereits seit vergangener Woche unter https://www.kreis-
reutlingen.de/Corona-Test zum Download bereit.

Häckselplatz bei der Erddeponie Eichberg

01.12.2021 – 31.01.2022
Mittwoch 13.00 – 16.00 Uhr
Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Restmüll-Tonne
Abholung 14-täglich
Bereitstellung ab 6.00 Uhr

Bezirk Eningen 1
Abfuhrtage: jeden zweiten Donnerstag
Nächste Abholtermine: 23.12.2021 und 07.01.2022

Bezirk Eningen 2
Abfuhrtage: jeden zweiten Montag
Nächste Abholtermine: 27.12.2021 und 10.01.2022

Bio-Tonne
Abholung 14-täglich
Juni bis August wöchentlich
Bereitstellung ab 6.00 Uhr

Bezirk Eningen 1
Abfuhrtage: jeden Donnerstag
Nächste Abholtermine:  23.12.2021 und 07.01.2022

Bezirk Eningen 2
Abfuhrtage: jeden Montag
Nächste Abholtermine: 27.12.2021 und 10.01.2022

Papier-Tonne
Abholung alle vier Wochen
Bereitstellung ab 6.00 Uhr
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Bezirk Eningen 1
Abfuhrtage: jeden vierten Donnerstag
Nächster Abholtermin:  13.01.2022

Bezirk Eningen 2
Abfuhrtage: jeden vierten Montag
Nächster Abholtermin:  03.01.2022 

Der gelbe Sack
Abholung alle vier Wochen
Bereitstellung ab 6.00 Uhr

Gesamtgemeinde Eningen
Abfuhrtage: jeden vierten Mittwoch
Nächster Abholtermin:  05.01.2022 

Beratung unter 07121 480-3348, -3349
E-Mail: abfallwirtschaft@kreis-reutlingen.de

Gemeindeverwaltung Eningen unter Achalm
Bitte beachten Sie die Hinweise in den amtlichen  
Bekanntmachungen.

Gemeindebücherei Eningen
Sulzwiesenstrasse 2 - 72800 Eningen unter Achalm
Öffnungszeiten:
Dienstag  15-19 Uhr
Mittwoch 10-14 Uhr
Donnerstag 15-19 Uhr
Freitag  14-18 Uhr

FreibadBÜRGERAUTO

Bürgerauto Fahrzeiten:
Montag: 08:00 - 18:00 Uhr durchgehend
Dienstag: 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag  08:00 - 13:00 Uhr

Anrufzeiten: Montags - donnerstags von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr
Telefonnummer 07121 - 892 - 8000
Für Fahrten mit festen Zeiten, z.B. Arzt- oder Zahnarzttermine, Phy-
siotherapien, Fußpflege- oder Friseurtermine empfiehlt es sich das 
Bürgerauto frühzeitig zu buchen. Fahrwünsche, die an keinen festen 
Tag und keine feste Uhrzeit gebunden sind, können auch kurzfristig 
erfüllt werden.

Für Fahrten mit dem Bürgerauto gilt die 2G Regel. 
Ab sofort muss der entsprechende Nachweis vor Fahrtantritt der 
Fahrerin / dem Fahrer vorgelegt werden.
• der Mund-Nasenschutz muss weiterhin während der gesamten Fahrt 

korrekt über Mund und Nase getragen werden.
• Hände immer vor dem Einstieg ins Fahrzeug desinfizieren. Desinfek-

tionsmittel wird vom Fahrer gereicht.
• bei allen infektiösen Krankheitssymptomen oder als Corona-Kon-

taktperson sind, zum Schutz aller Beteiligten, keine Fahrten mit dem 
Bürgerauto gestattet! Gebuchte Fahrten müssen dann unter der be-
kannten Telefonnummer oder kurzfristig vor Fahrtantritt, direkt beim 
Fahrer, abgesagt werden!

Weihnachtspause vom 24. Dezember 2021  
bis 02. Januar 2022
In diesem Zeitraum sind keine telefonischen Anmeldungen 
und keine Fahrten mit dem Bürgerauto möglich.

Frohe Weihnachtsfeiertage und ein gutes, gesundes und glück-
liches Neues Jahr 2022

Herzliche Grüße

Ihr Bürgerauto-Team

Johannes Popp, Eitlinger Str. 7, Tel. 07121-820452,
E-Mail: musikschule@eningen.de
Sprechstunde: dienstags: 11.30 - 12.30 Uhr (und nach Vereinbarung)
(in den Ferien findet keine Sprechstunde statt!)
oder
Gemeindeverwaltung Eningen unter Achalm,
Ute Buskies, Rathaus 1, Zimmer 13, Tel. 07121-8921260,
E-Mail: Ute.Buskies@eningen.de
Sprechstunde: Mo - Fr:  8.00 bis 12.00 Uhr, Di. 14.00 bis 18.00 Uhr

Öffnungszeiten des Jugendcafés/Hauptstr. 19
Mi: 16.00 - 21.00 Uhr
Fr:  18.00 - 22.00 Uhr

Mädchentreff
Mo. ab 15.30 Uhr

Kontakt: Handy (0174 9924927) oder
E-Mail: kult´19-eningen@pro-juventa.de

Corona - Leitfaden „Mein Test ist positiv“
COVID-19 – Symptome
Personen mit einer akuten Atemwegsinfektion sollten sich schnellstmöglich 
auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Da derzeit viele andere 
Erreger im Umlauf sind, kommen auch andere Ursachen in Betracht. Kostenfreie 
Testmöglichkeiten finden Sie auf der Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung 
unter https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/
corona-karte/.

Positiver Selbsttest oder Antigen-Schnelltest – Das müssen Sie jetzt tun
Sie haben an sich einen sogenannten Selbsttest (ohne Beaufsichtigung 
geschulter Personen) auf das Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt und Ihr 
Test ist positiv ausgefallen

oder
Sie haben sich einem sogenannten Antigen-Schnelltest (unter Beaufsichti-
gung/Bescheinigung geschulter Personen, wie etwa Hausärzten) auf das 
Coronavirus SARS-CoV-2 unterzogen und Ihr Test ist positiv ausgefallen.
Im Folgenden erfahren Sie, was Sie nun beachten müssen:

Begeben Sie sich in Isolation und führen Sie einen PCR-Test durch
• Wenn Sie ein positives Antigen-Schnelltestergebnis erhalten haben, bege-

ben Sie sich unverzüglich und ohne Umwege in Ihre Wohnung/Ihr Haus. Dies 
gilt auch für geimpfte und genesene Personen.

• Ihr positives Antigen-Schnelltestergebnis muss mittels eines zuverlässigen 
PCR-Tests bestätigt werden. Der PCR-Test ist in diesem Fall kostenfrei. 
Die Kontaktdaten erfahren Sie über die Internetseite der Kassenärztlichen 
Vereinigung Baden-Württemberg https://www.kvbawue.de/buerger/notfall-
praxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/ oder unter der Telefonnummer 
116 117.

• Zur Durchführung des PCR-Tests dürfen Sie die häusliche Isolation unter-
brechen. Schutzmaßnahmen (Abstand, medizinischer Mund-Nasen-Schutz 
oder FFP2 Maske) sind dabei unbedingt zu beachten und nach Möglichkeit 
auf öffentliche Verkehrsmittel zu verzichten.

• Wenn das Ergebnis des PCR-Tests negativ ausfällt, endet Ihre Isolation 
und die Isolation Ihrer Haushaltsangehörigen sofort mit Erhalt des Tester-
gebnisses.

Kontaktaufnahme mit den Behörden
• Das Gesundheitsamt wird mit positiv getesteten Personen, Haushaltsange-

hörigen und weiteren Kontaktpersonen außerhalb von Ausbrüchen künftig 
nicht mehr routinemäßig Kontakt aufnehmen. Es ist auch nicht erforderlich, 
dass Sie sich selbst an das Gesundheitsamt wenden.

• Bei offenen Fragen rund um Ihre eigene Absonderung oder die Absonde-
rung Ihrer Haushaltsangehörigen nutzen Sie bitte entsprechende Telefon-
Hotlines oder Informationsangebote, beispielsweise:

• FAQ zu Fragen rund um Quarantäne und Isolation in Baden-Württemberg: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/
fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-quarantaene/

• Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: https://
www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/quaran-
taene-und-isolierung/

• Sofern Sie eine Bescheinigung über Ihre Absonderung benötigen, kontak-
tieren Sie bitte das Ordnungsamt der Gemeinde Eningen unter Achalm.

• Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Goller. 
Telefon: 07121 892-1414 oder über ordnungsamt@eningen.de
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Positiver PCR-Test – Das müssen Sie jetzt tun
Sie haben sich einer Testung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mittels PCR-Test 
unterzogen und Ihr Test ist positiv ausgefallen. Im Folgenden erfahren Sie, was 
Sie nun beachten müssen:

Begeben Sie sich in Absonderung (Quarantäne):
• Vermeiden Sie direkten Kontakt zu den weiteren Personen in Ihrem Haus-

halt. Bleiben Sie, wenn möglich, in einem eigenen Zimmer – auch bei den 
Mahlzeiten. Tragen Sie eine Maske, wenn Sie Kontakt zu anderen Personen 
in Ihrem Haushalt haben. Lüften Sie regelmäßig alle Zimmer der Wohnung.

• Verlassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus nur in medizinischen oder son-
stigen Notfällen. Wenn Sie einen Garten oder einen Balkon haben, können 
Sie sich dort alleine aufhalten.

• Ihre Absonderung endet in der Regel 14 Tage nach dem Testergebnis oder 
dem Beginn von Symptomen.

Informieren Sie Ihre Haushaltsangehörigen und Kontaktpersonen
• Teilen Sie all Ihren Haushaltsangehörigen und Kontaktpersonen mit, dass 

Sie positiv getestet wurden.
• Ihre Haushaltsangehörigen müssen sich ebenfalls sofort nach Kenntnis über 

Ihr positives Ergebnis in Isolation begeben, außer diese waren innerhalb 
der letzten sechs Monate nachweislich an COVID-19 erkrankt oder sind 
vollständig geimpft.

• Auch Ihre absonderungspflichtigen Haushaltsangehörigen dürfen die Woh-
nung oder das Haus nur in medizinischen oder sonstigen Notfällen verlassen. 
Ein Aufenthalt auf dem eigenen Balkon oder im Garten ist möglich.

• Sie und Ihre Haushaltsangehörigen (außer diese sind geimpft oder ge-
nesen) dürfen keinen Besuch empfangen. Auch geimpfte oder genesene 
Haushaltsangehörige sollten jedoch nach Möglichkeit in dieser Zeit keinen 
Besuch im selben Haushalt empfangen.

• Die Quarantäne für Ihre Haushaltsangehörigen endet in der Regel 10 Tage 
nach Ihrem Testergebnis oder dem Auftreten der ersten Symptome bei Ihnen 
(je nachdem was zuerst auftrat), sofern Ihre Haushaltsangehörigen nicht 
selbst Symptome entwickeln und/oder positiv getestet werden.

• Personen, die Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, sollten 
Kontakte weitestgehend reduzieren und beim Auftreten von Symptomen 
ärztlichen Rat einholen und sich testen lassen.

Verkürzung der Absonderung
Geimpft und ohne Symptome
• Wer von Anfang an keine Symptome hat und geimpft ist, kann sich nach 

fünf Tagen mittels PCR-Test freitesten lassen und die Absonderung been-
den, wenn das Ergebnis negativ ist.

Ungeimpfte Haushaltsangehörige von positiv getesteten Personen
• Ungeimpfte Haushaltsangehörige können die Isolation vorzeitig beenden

• durch einen negativen PCR-Test ab dem fünften Tag der Abson-
derung, für

• Schüler/-innen und regelmäßig getestete Kita-Kinder genügt ein 
Antigen-Schnelltest

• durch einen negativen Antigen-Schnelltest ab dem siebten Tag 
der Absonderung.

Besuch auf dem Rathaus grundsätzlich nur noch mit 
3G-Nachweis
Persönliche Kundenkontakte im Rathaus sind auf Grund der aktuell unverändert 
hohen Infektionszahlen bis auf Weiteres nur nach Terminvereinbarung oder tele-
fonischer Voranmeldung im Bürgerbüro (07121/892-5550) oder beim jeweiligen 
Fachamt möglich. Die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros helfen Ihnen gerne, den 
richtigen Ansprechpartner in den Fachämtern zu finden.
Auf unserer Website finden Sie unter www.eningen.de/buergerservice/buerger-
buero.html unser Termin-Tool für das Bürgerbüro.
Für Personen, die das Rathaus betreten wollen, gilt grundsätzlich die 3G-Regel: 
Sie müssen nachweisen, dass sie entweder vollständig geimpft, genesen oder 
getestet sind. Der Nachweis eines Schnelltestes (POC-Test) darf nicht älter als 
24 Stunden, der Nachweis eines PCR-Testes nicht älter als 48 Stunden sein. 
Impfnachweis nur über App oder ausgedruckten QR-Code. Für notwendige 
sozialrechtliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch oder dem Wohngeld-
gesetz gelten abweichende Vorschriften.

Wir bitten um Verständnis - bleiben Sie gesund!
Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros sind:
Montag bis Freitag  8.00 – 12.30 Uhr
Dienstag:  14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag:  14.00 – 16.00 Uhr

Das Steueramt der Gemeindeverwaltung
Eningen unter Achalm  

informiert
Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2022

Rechtsgrundlage
Bundesrepublik Deutschland – Grundsteuergesetz (GrStG)

Ausfertigungsdatum: 07.08.1973
Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) geändert worden ist

Festsetzung der Grundsteuer 2022
Grundsteuergesetz (GrStG)– Abschnitt III – Festsetzung und Entrichtung der 
Grundsteuer § 27 

§ 27 Festsetzung der Grundsteuer
1. Die Grundsteuer wird für das Kalenderjahr festgesetzt. Ist der Hebesatz für 

mehr als ein Kalenderjahr festgesetzt, kann auch die jährlich zu erheben - de 
Grundsteuer für die einzelnen Kalenderjahre dieses Zeitraums festgesetzt 
werden.

2. Wird der Hebesatz geändert (§ 25 Abs. 3), so ist die Festsetzung nach 
Absatz 1 zu ändern.

3. Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Grund-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die Grundsteuer durch 
öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die Steuerschuldner 
treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbe-
scheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die durch diese Bekanntmachung bewirkte Steuerfestsetzung ist der 
Widerspruch zu-lässig. Er ist innerhalb eines Monats, gerechnet ab dem Zeit-
punkt dieser Veröffentlichung, beim Steueramt der Gemeinde Eningen unter 
Achalm, Postfach 1263, 72795 Eningen unter Achalm, schriftlich einzureichen 
oder zur Niederschrift zu erklären. Der Widerspruch hat keine aufschiebende 
Wirkung, d.h. die Erhebung der festgesetzten Grundsteuer wird dadurch nicht 
aufgehalten.

Allgemeine Informationen für die Grundsteuer

Fälligkeiten der Grundsteuer (GrStG)

Grundsteuergesetz
§ 28 Fälligkeit

1. Die Grundsteuer wird zu je einen Viertel ihres Jahresbetrags am 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. November fällig.

2. Die Gemeinden können bestimmen, dass Kleinbeträge wie folgt fällig wer-
den:

1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser fünfzehn Euro nicht 
übersteigt;

2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn 
dieser dreißig Euro nicht übersteigt.

(3) Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Grundsteuer abweichend vom 
Absatz 1 oder Absatz 2 Nr. 2 am 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet 
werden.

Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßgebend, bis ihre Änderung 
beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum 30. September des 
vorangehenden Steuerjahres beantragt werden.

Grundsteuerbescheid vor den jeweiligen Fälligkeiten
Das Steueramt verschickt vor den oben genannten Fälligkeiten keine Gebüh-
renbescheide welche auf die anstehende Fälligkeit hinweisen. Der letzte Ihnen 
bekanntgewordene Grundsteuerbescheid gilt bis eine Änderung eintritt.
Falls Ihr Grundsteuerbescheid Ihnen nicht mehr vorliegt, können Sie gerne beim 
Steueramt einen Grundsteuerbescheid anfordern.
Bitte denken Sie daran Ihren Dauerauftrag gegeben falls anzupassen.

Grundsteuerbescheide Neuveranlagungen oder Änderungen 2022
Das Steueramt verschickt in den ersten zwei Wochen im Januar 2022 die jewei-
ligen Grundsteuerbescheide an die Eigentümer. 

Hinweis zum Eigentumswechsel 
Gemäß § 10 Absatz 1 Grundsteuergesetz (GrStG) ist derjenige Schuldner der 
Grundsteuer, dem das Grundstück bei der Feststellung des Einheitswerts zu-
gerechnet wurde. Die Grundsteuer wird nach den Verhältnissen zu Beginn des 
Kalenderjahres festgesetzt (§ 9 Absatz 1 GrStG). Hieraus folgt, dass derjenige, 
der am 1. Januar Steuerschuldner der Grundsteuer war, für das ganze Jahr die 
Steuer zu entrichten hat. Der Wechsel des Eigentümers wird mit Hilfe eines 
neuen Einheitswertes (sogenannte Zurechnungsfortschreibung) festgestellt. 
Fortschreibungszeitpunkt ist dabei der Beginn des Kalenderjahres, das auf die 
Änderung folgt (§ 22 Absatz 4 Nr. 1 BewG)

Informationen – der erste Schritt, um 
mitreden zu können. Ihr Amtsblatt 
hält Sie auf dem Laufenden.
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Neueinrichtung - SEPA Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen)
Das SEPA Lastschriftmandat kann bei der Gemeindekasse angefordert werden.

Buchungszeichen
Das Steueramt weist daraufhin das unbedingt das Buchungszeichen z. B. 
5.0100.00000.1 bei allen Schriftwechseln und Überweisungen anzugeben ist.
Das Buchungszeichen finden Sie auf Ihren Grundsteuerbescheid immer rechts 
oben.

Änderung von Daten
Das Steueramt möchte Sie bitten bei den nachfolgenden Änderungen diese 
dem Steueramt unter Angabe des jeweiligen Buchungszeichens mitzuteilen.
• Zu- oder Wegzug ihre zukünftige Wohnanschrift
• Namensänderung (z. B. Heirat)
• Tod/Ausscheideneines Miteigentürmers
• Miteigentümern deren neue Wohnanschrift (Erben- oder Eigentümerge-

meinschaft)
• Änderungen Ihrer Bankverbindung

Auf Grund des Datenschutzes werden dem Steueramt vom Einwohnermelde-
amt/Standesamt Eningen unter Achalm keine Daten übermittelt.

Auskunft  
Bei Ihren Fragen wird Ihnen das Steueramt gerne weiterhelfen.
Ihr Ansprechpartner: Herr Michael Kahlbow
Telefon: 07121 / 892-1350
Fax: 07121 / 892 – 3350  
Email: michael.kahlbow@eningen.de

Bankverbindungen
Kreissparkasse Eningen unter Achalm
IBAN: DE11 6405 0000 0000 5100 26
BIC: SOLADES1REU

Vereinigte Volksbanken e.G.
IBAN DE43 6039 0000 0060 0010 03
BIC:  GENODES1BBV

Gemeinde Eningen unter Achalm
Steueramt 

Datenschutz: 
Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der Internetseite der Gemeindever-
waltung Eningen unter Achalm www.eningen.de/datenschutz.html  

Geänderte Öffnungszeiten des Rathauses
Bitte beachten Sie, dass das Bürgerbüro am 30.12.2021 nur vormittags ge-
öffnet ist. Am 31.12.2021 sowie 06. und 07.01.2022 bleibt das Rathaus für den 
Publikumsverkehr geschlossen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Eningen unter Achalm hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 21.12.2021 die nachstehende Entgeltordnung für den Sportpark 
Arbachtal beschlossen:

Entgeltordnung für den Sportpark Arbachtal
§ 1

Erhebungsgrundsatz

Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für den Betrieb und die Unterhaltung 
des Sportparks Arbachtal und dessen Nebeneinrichtungen erhebt die Gemein-
de Entgelte nach Maßgabe dieser Entgeltordnung.

§ 2
Entgeltschuldner

Schuldner der Entgelte sind der Veranstalter und der Antragssteller. Mehrere 
Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Benutzungsentgelte

Für sportlichen Veranstaltungen und sonstige Nutzungszeiten werden für die 
Benutzung der Sportparks Arbachtal Entgelte erhoben. Für ortsansässige, nicht 
gewerbliche Nutzer gilt ein 50% ermäßigter Satz.
A. Laufender Betrieb nach Belegungsplan
1. Für den laufenden Betrieb der Sporthalle wird eine Stundenentgelt 

(1 Std./60 Min.) je 1/3 der Halle erhoben. Die Abrechnung erfolgt je ange-
fangener halber Stunde.

 Die Entgelte betragen je Hallendrittel und Stunde
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Der Gemeinderat der Gemeinde Eningen unter Achalm hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
21.12.2021 die nachstehende Entgeltordnung für den Sportpark Arbachtal beschlossen: 

 
Entgeltordnung für den Sportpark Arbachtal 

 
 

§ 1 
Erhebungsgrundsatz 

 
Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für den Betrieb und die Unterhaltung des Sportparks Ar-
bachtal und dessen Nebeneinrichtungen erhebt die Gemeinde Entgelte nach Maßgabe dieser Entgelt-
ordnung. 
 
 

§ 2 
Entgeltschuldner 

 
Schuldner der Entgelte sind der Veranstalter und der Antragssteller. Mehrere Zahlungspflichtige haf-
ten als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Benutzungsentgelte 

 
Für sportlichen Veranstaltungen und sonstige Nutzungszeiten werden für die Benutzung der Sport-
parks Arbachtal Entgelte erhoben. Für ortsansässige, nicht gewerbliche Nutzer gilt ein 50% ermäßig-
ter Satz. 
 

A.  Laufender Betrieb nach Belegungsplan 
 
1. Für den laufenden Betrieb der Sporthalle wird eine Stundenentgelt (1 Std./60 Min.) je 1/3 der 

Halle erhoben. Die Abrechnung erfolgt je angefangener halber Stunde. 
 
Die Entgelte betragen je Hallendrittel und Stunde 
 

 im Jahr 
2022 

im Jahr 
2023 

im Jahr 
2024 

Gebühr für Hallen-
nutzung inklusive Ka-
binen 

   

im Regelsatz 6,01 € 6,31 € 6,63 € 

im ermäßigten Satz 3,00 € 3,15 € 3,31 € 

Für die ausschließliche Belegung der Umkleidekabinen betragen die Entgelte 
pro Trainingseinheit und Mannschaft
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Für die ausschließliche Belegung der Umkleidekabinen betragen die Entgelte pro Trainingseinheit und 
Mannschaft 
 

 im Jahr 
2022 

im Jahr 
2023 

im Jahr 
2024 

Gebühr für Kabi-
nennutzung 

   

im Regelsatz 11,36 € 11,93 € 12,53 € 

im ermäßigten 
Satz 

5,68 € 5,96 € 6,26 € 

 
2. Laufender Betrieb nach Sportanlagenbelegungsplan 

Für den laufenden Betrieb des Rasenplatzes wird ein Entgelt je Trainingseinheit erhoben.  

Die Entgelte betragen je Sportplatz und Trainingseinheit 

 

 im Jahr 
2022 

im Jahr 
2023 

im Jahr 
2024 

Gebühr Rasen-
platznutzung inkl. 
Kabinennutzung 

   

im Regelsatz 16,19 € 17,00 € 17,85 € 

im ermäßigten Satz 8,12 € 8,53 € 8,96 € 
 
 
3. Für die Nutzung des Foyers (Spiegelraum) und des Beachvolleyballfeldes gelten die Entgelte für 
ein Hallendrittel. 
 
 
B.  Pflichtspiele  
 
1. bei denen Eintrittsgeld erhoben wird 
 

Nutzungszeit 
(Pauschale für 3/3 der Halle, Rasenplatz 
oder Beachfelder inklusive Kabinen) 

Regelsatz Ermäßigter Satz 

bis zu 4 Stunden 83 €    41 €  

bis zu 8 Stunden 144 €    72 €  

bis zu 12 Stunden 204 €  102 €  

 

2. Laufender Betrieb nach Sportanlagenbelegungsplan
Für den laufenden Betrieb des Rasenplatzes wird ein Entgelt je Trainingseinheit 
erhoben.
Die Entgelte betragen je Sportplatz und Trainingseinheit
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Für die ausschließliche Belegung der Umkleidekabinen betragen die Entgelte pro Trainingseinheit und 
Mannschaft 
 

 im Jahr 
2022 

im Jahr 
2023 

im Jahr 
2024 

Gebühr für Kabi-
nennutzung 

   

im Regelsatz 11,36 € 11,93 € 12,53 € 

im ermäßigten 
Satz 

5,68 € 5,96 € 6,26 € 

 
2. Laufender Betrieb nach Sportanlagenbelegungsplan 

Für den laufenden Betrieb des Rasenplatzes wird ein Entgelt je Trainingseinheit erhoben.  

Die Entgelte betragen je Sportplatz und Trainingseinheit 

 

 im Jahr 
2022 

im Jahr 
2023 

im Jahr 
2024 

Gebühr Rasen-
platznutzung inkl. 
Kabinennutzung 

   

im Regelsatz 16,19 € 17,00 € 17,85 € 

im ermäßigten Satz 8,12 € 8,53 € 8,96 € 
 
 
3. Für die Nutzung des Foyers (Spiegelraum) und des Beachvolleyballfeldes gelten die Entgelte für 
ein Hallendrittel. 
 
 
B.  Pflichtspiele  
 
1. bei denen Eintrittsgeld erhoben wird 
 

Nutzungszeit 
(Pauschale für 3/3 der Halle, Rasenplatz 
oder Beachfelder inklusive Kabinen) 

Regelsatz Ermäßigter Satz 

bis zu 4 Stunden 83 €    41 €  

bis zu 8 Stunden 144 €    72 €  

bis zu 12 Stunden 204 €  102 €  

 

3. Für die Nutzung des Foyers (Spiegelraum) und des Beachvolleyballfeldes 
gelten die Entgelte für
ein Hallendrittel.
B. Pflichtspiele
1. bei denen Eintrittsgeld erhoben wird
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Für die ausschließliche Belegung der Umkleidekabinen betragen die Entgelte pro Trainingseinheit und 
Mannschaft 
 

 im Jahr 
2022 

im Jahr 
2023 

im Jahr 
2024 

Gebühr für Kabi-
nennutzung 

   

im Regelsatz 11,36 € 11,93 € 12,53 € 

im ermäßigten 
Satz 

5,68 € 5,96 € 6,26 € 

 
2. Laufender Betrieb nach Sportanlagenbelegungsplan 

Für den laufenden Betrieb des Rasenplatzes wird ein Entgelt je Trainingseinheit erhoben.  

Die Entgelte betragen je Sportplatz und Trainingseinheit 

 

 im Jahr 
2022 

im Jahr 
2023 

im Jahr 
2024 

Gebühr Rasen-
platznutzung inkl. 
Kabinennutzung 

   

im Regelsatz 16,19 € 17,00 € 17,85 € 

im ermäßigten Satz 8,12 € 8,53 € 8,96 € 
 
 
3. Für die Nutzung des Foyers (Spiegelraum) und des Beachvolleyballfeldes gelten die Entgelte für 
ein Hallendrittel. 
 
 
B.  Pflichtspiele  
 
1. bei denen Eintrittsgeld erhoben wird 
 

Nutzungszeit 
(Pauschale für 3/3 der Halle, Rasenplatz 
oder Beachfelder inklusive Kabinen) 

Regelsatz Ermäßigter Satz 

bis zu 4 Stunden 83 €    41 €  

bis zu 8 Stunden 144 €    72 €  

bis zu 12 Stunden 204 €  102 €  
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Der Gemeinderat der Gemeinde Eningen unter Achalm hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
21.12.2021 die nachstehende Entgeltordnung für den Sportpark Arbachtal beschlossen: 

 
Entgeltordnung für den Sportpark Arbachtal 

 
 

§ 1 
Erhebungsgrundsatz 

 
Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für den Betrieb und die Unterhaltung des Sportparks Ar-
bachtal und dessen Nebeneinrichtungen erhebt die Gemeinde Entgelte nach Maßgabe dieser Entgelt-
ordnung. 
 
 

§ 2 
Entgeltschuldner 

 
Schuldner der Entgelte sind der Veranstalter und der Antragssteller. Mehrere Zahlungspflichtige haf-
ten als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Benutzungsentgelte 

 
Für sportlichen Veranstaltungen und sonstige Nutzungszeiten werden für die Benutzung der Sport-
parks Arbachtal Entgelte erhoben. Für ortsansässige, nicht gewerbliche Nutzer gilt ein 50% ermäßig-
ter Satz. 
 

A.  Laufender Betrieb nach Belegungsplan 
 
1. Für den laufenden Betrieb der Sporthalle wird eine Stundenentgelt (1 Std./60 Min.) je 1/3 der 

Halle erhoben. Die Abrechnung erfolgt je angefangener halber Stunde. 
 
Die Entgelte betragen je Hallendrittel und Stunde 
 

 im Jahr 
2022 

im Jahr 
2023 

im Jahr 
2024 

Gebühr für Hallen-
nutzung inklusive Ka-
binen 

   

im Regelsatz 6,01 € 6,31 € 6,63 € 

im ermäßigten Satz 3,00 € 3,15 € 3,31 € 

Für die ausschließliche Belegung der Umkleidekabinen betragen die Entgelte 
pro Trainingseinheit und Mannschaft
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Für die ausschließliche Belegung der Umkleidekabinen betragen die Entgelte pro Trainingseinheit und 
Mannschaft 
 

 im Jahr 
2022 

im Jahr 
2023 

im Jahr 
2024 

Gebühr für Kabi-
nennutzung 

   

im Regelsatz 11,36 € 11,93 € 12,53 € 

im ermäßigten 
Satz 

5,68 € 5,96 € 6,26 € 

 
2. Laufender Betrieb nach Sportanlagenbelegungsplan 

Für den laufenden Betrieb des Rasenplatzes wird ein Entgelt je Trainingseinheit erhoben.  

Die Entgelte betragen je Sportplatz und Trainingseinheit 

 

 im Jahr 
2022 

im Jahr 
2023 

im Jahr 
2024 

Gebühr Rasen-
platznutzung inkl. 
Kabinennutzung 

   

im Regelsatz 16,19 € 17,00 € 17,85 € 

im ermäßigten Satz 8,12 € 8,53 € 8,96 € 
 
 
3. Für die Nutzung des Foyers (Spiegelraum) und des Beachvolleyballfeldes gelten die Entgelte für 
ein Hallendrittel. 
 
 
B.  Pflichtspiele  
 
1. bei denen Eintrittsgeld erhoben wird 
 

Nutzungszeit 
(Pauschale für 3/3 der Halle, Rasenplatz 
oder Beachfelder inklusive Kabinen) 

Regelsatz Ermäßigter Satz 

bis zu 4 Stunden 83 €    41 €  

bis zu 8 Stunden 144 €    72 €  

bis zu 12 Stunden 204 €  102 €  

 

2. Laufender Betrieb nach Sportanlagenbelegungsplan
Für den laufenden Betrieb des Rasenplatzes wird ein Entgelt je Trainingseinheit 
erhoben.
Die Entgelte betragen je Sportplatz und Trainingseinheit
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Für die ausschließliche Belegung der Umkleidekabinen betragen die Entgelte pro Trainingseinheit und 
Mannschaft 
 

 im Jahr 
2022 

im Jahr 
2023 

im Jahr 
2024 

Gebühr für Kabi-
nennutzung 

   

im Regelsatz 11,36 € 11,93 € 12,53 € 

im ermäßigten 
Satz 

5,68 € 5,96 € 6,26 € 

 
2. Laufender Betrieb nach Sportanlagenbelegungsplan 

Für den laufenden Betrieb des Rasenplatzes wird ein Entgelt je Trainingseinheit erhoben.  

Die Entgelte betragen je Sportplatz und Trainingseinheit 

 

 im Jahr 
2022 

im Jahr 
2023 

im Jahr 
2024 

Gebühr Rasen-
platznutzung inkl. 
Kabinennutzung 

   

im Regelsatz 16,19 € 17,00 € 17,85 € 

im ermäßigten Satz 8,12 € 8,53 € 8,96 € 
 
 
3. Für die Nutzung des Foyers (Spiegelraum) und des Beachvolleyballfeldes gelten die Entgelte für 
ein Hallendrittel. 
 
 
B.  Pflichtspiele  
 
1. bei denen Eintrittsgeld erhoben wird 
 

Nutzungszeit 
(Pauschale für 3/3 der Halle, Rasenplatz 
oder Beachfelder inklusive Kabinen) 

Regelsatz Ermäßigter Satz 

bis zu 4 Stunden 83 €    41 €  

bis zu 8 Stunden 144 €    72 €  

bis zu 12 Stunden 204 €  102 €  

 

3. Für die Nutzung des Foyers (Spiegelraum) und des Beachvolleyballfeldes 
gelten die Entgelte für
ein Hallendrittel.
B. Pflichtspiele
1. bei denen Eintrittsgeld erhoben wird
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Für die ausschließliche Belegung der Umkleidekabinen betragen die Entgelte pro Trainingseinheit und 
Mannschaft 
 

 im Jahr 
2022 

im Jahr 
2023 

im Jahr 
2024 

Gebühr für Kabi-
nennutzung 

   

im Regelsatz 11,36 € 11,93 € 12,53 € 

im ermäßigten 
Satz 

5,68 € 5,96 € 6,26 € 

 
2. Laufender Betrieb nach Sportanlagenbelegungsplan 

Für den laufenden Betrieb des Rasenplatzes wird ein Entgelt je Trainingseinheit erhoben.  

Die Entgelte betragen je Sportplatz und Trainingseinheit 

 

 im Jahr 
2022 

im Jahr 
2023 

im Jahr 
2024 

Gebühr Rasen-
platznutzung inkl. 
Kabinennutzung 

   

im Regelsatz 16,19 € 17,00 € 17,85 € 

im ermäßigten Satz 8,12 € 8,53 € 8,96 € 
 
 
3. Für die Nutzung des Foyers (Spiegelraum) und des Beachvolleyballfeldes gelten die Entgelte für 
ein Hallendrittel. 
 
 
B.  Pflichtspiele  
 
1. bei denen Eintrittsgeld erhoben wird 
 

Nutzungszeit 
(Pauschale für 3/3 der Halle, Rasenplatz 
oder Beachfelder inklusive Kabinen) 

Regelsatz Ermäßigter Satz 

bis zu 4 Stunden 83 €    41 €  

bis zu 8 Stunden 144 €    72 €  

bis zu 12 Stunden 204 €  102 €  

 

2. bei denen kein Eintrittsgeld verlangt wird

   
 
 
 

Gemeinde Eningen unter Achalm 
Landkreis Reutlingen 

 

 3

2. bei denen kein Eintrittsgeld verlangt wird 
 

Nutzungszeit 
(Pauschale für 3/3 der Halle, Rasenplatz 
oder Beachfelder inklusive Kabinen) 

Regelsatz Ermäßigter Satz 

bis zu 4 Stunden 41 € 21 € 

bis zu 8 Stunden 72 € 36 € 

bis zu 12 Stunden 102 € 51 € 

 
 
 

        C.   Sonstige Sportveranstaltungen 
 
1. bei denen Eintrittsgeld erhoben wird 
 

Nutzungszeit 
(Pauschale für 3/3 der Halle, Rasenplatz 
oder Beachfelder inklusive Kabinen) 

Regelsatz Ermäßigter Satz 

bis zu 4 Stunden 167 € 83 € 

bis zu 8 Stunden 287 € 144 € 

bis zu 12 Stunden 408 € 204 € 

 
 
2. bei denen kein Eintrittsgeld erhoben wird 
 

Nutzungszeit 

(Pauschale für 3/3 der Halle, Rasenplatz 
oder Beachfelder inklusive Kabinen) 

Regelsatz Ermäßigter Satz 

bis zu 4 Stunden 83 € 41 € 

bis zu 8 Stunden 144 € 72 € 

bis zu 12 Stunden 204 € 102 € 

 
 

  
D. Sonstige Entgelte

1. Für die ausschließliche Nutzung der Kabinen wird pro Spieltag und Kabine 
ein Entgelt in Höhe von 15 € erhoben

2. Für die Nutzung des Foyers (inklusive Küche) in Verbindung mit einer Ver-
anstaltung nach § 3 B. und § 3 C.  wird ein Entgelt von 30 € pro Veranstal-
tungstag erhoben.

3. Die üblichen Reinigungskosten sind in den Entgelten enthalten. Wird jedoch 
aufgrund besonderer Verschmutzung eine Sonderreinigung erforderlich, 
werden nach der Veranstaltung die Kosten entsprechend des tatsächlich 
erforderlichen Aufwandes abgerechnet.

4. Im Schadensfall hat der Nutzer/Veranstalter Schadensersatz zu leisten.
5. Für die Nutzung der Halle zu nichtsportlichen Zwecken wird eine Stun-

denentgelt in Höhe von 100 € erhoben.

Den Benutzungsentgelten A – D ist die gesetzliche Mehrwertsteuer in ihrer 
jeweils gültigen Höhe hinzuzurechnen.
Für die Entgelte nach § 3 B. und C. ist ein Nachweis zu erbringen, ob Eintritts-
gelder erhoben werden oder nicht.

§ 4
Fälligkeit

Die Entgelte werden nach Rechnungsstellung durch die Gemeinde Eningen 
unter Achalm fällig.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am 01.01.2022in Kraft. Gleichzeitig treten alle bishe-
rigen Regelungen außer Kraft.

Eningen unter Achalm, den 21.12.2021

Schweizer
Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Entgeltordnung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Entgeltordnung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzungen begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Entgeltordnung verletzt worden sind.

Der Gemeinderat der Gemeinde Eningen unter Achalm hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 21.12.2021 die nachstehende Entgeltordnung für Günther-Zeller-
Sporthalle beschlossen:

Entgeltordnung für die Günther-Zeller-Sporthalle 

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für den Betrieb und die Unterhaltung 
der Günther-Zeller-Sporthalle und deren Nebeneinrichtungen erhebt die Ge-
meinde Entgelte nach Maßgabe dieser Entgeltordnung.

§ 2
Entgeltschuldner

Schuldner der Entgelte sind der Veranstalter und der Antragssteller. Mehrere 
Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Benutzungsentgelte

Für sportlichen Veranstaltungen und sonstige Nutzungszeiten werden für die 
Benutzung der Günther-Zeller-Sporthalle Entgelte erhoben. Ortsansässige, 
nicht gewerbliche Nutzer, erhalten eine Ermäßigung von 50%.
A. Laufender Betrieb nach Hallenbelegungsplan

1. Für den laufenden Betrieb wird ein Stundenentgelt (1 Std./60 Min.) je 1/3 
der Halle erhoben. Die Abrechnung erfolgt je angefangener halber Stunde. 

 Die Entgelte betragen je Hallendrittel und Stunde
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Der Gemeinderat der Gemeinde Eningen unter Achalm hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
21.12.2021 die nachstehende Entgeltordnung für Günther-Zeller-Sporthalle beschlossen: 
 

 
Entgeltordnung für die Günther-Zeller-Sporthalle  

 
 
 

§ 1 
Erhebungsgrundsatz 

 
Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für den Betrieb und die Unterhaltung der Günther-Zeller-
Sporthalle und deren Nebeneinrichtungen erhebt die Gemeinde Entgelte nach Maßgabe dieser Ent-
geltordnung. 
 
 

§ 2 
Entgeltschuldner 

 
Schuldner der Entgelte sind der Veranstalter und der Antragssteller. Mehrere Zahlungspflichtige haf-
ten als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Benutzungsentgelte 

 
Für sportlichen Veranstaltungen und sonstige Nutzungszeiten werden für die Benutzung der Gün-
ther-Zeller-Sporthalle Entgelte erhoben. Ortsansässige, nicht gewerbliche Nutzer, erhalten eine 
Ermäßigung von 50%. 

 
 

A.  Laufender Betrieb nach Hallenbelegungsplan 
 
1. Für den laufenden Betrieb wird ein Stundenentgelt (1 Std./60 Min.) je 1/3 der Halle erhoben. 

Die Abrechnung erfolgt je angefangener halber Stunde.  
Die Entgelte betragen je Hallendrittel und Stunde 
 

 im Jahr 
2022 

im Jahr 
2023 

im Jahr 
2024 

Entgelt    

im Regelsatz 5,53 € 5,81€ 6,10 € 

im ermäßig-
ten Satz 

2,77 € 2,91 € 3,06 € 

 
 
2. Für die Nutzung der Außenanlagen der Günther-Zeller-Sporthalle gelten die Entgelte für ein 

Hallendrittel. 
 

2. Für die Nutzung der Außenanlagen der Günther-Zeller-Sporthalle gelten die 
Entgelte für ein Hallendrittel.

B. Pflichtspiele 
1. bei denen Eintrittsgeld erhoben wird
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B.  Pflichtspiele  
 
1. bei denen Eintrittsgeld erhoben wird 

 

Nutzungszeit 
(Pauschale für 3/3 der Halle) 

Regelsatz ermäßigter Satz 

bis zu 4 Stunden 83 €    41 €  

bis zu 8 Stunden 144 €  72 €  

bis zu 12 Stunden 204 €  102 €  

 
2. bei denen kein Eintrittsgeld erhoben wird 

 

Nutzungszeit 
(Pauschale für 3/3 der Halle) 

Regelsatz ermäßigter Satz 

bis zu 4 Stunden 41 €    21 €  

bis zu 8 Stunden 72 €  36 €  

bis zu 12 Stunden 102 €  51 €  

 
 
C.  Sonstige Sportveranstaltungen 
 
1. bei denen Eintrittsgeld erhoben wird 
 

Nutzungszeit 
(Pauschale für 3/3 der Halle) 

Regelsatz ermäßigter Satz 

bis zu 4 Stunden 167 € 83 € 

bis zu 8 Stunden 287 € 144 € 

bis zu 12 Stunden 408 € 204 € 
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B.  Pflichtspiele  
 
1. bei denen Eintrittsgeld erhoben wird 

 

Nutzungszeit 
(Pauschale für 3/3 der Halle) 

Regelsatz ermäßigter Satz 

bis zu 4 Stunden 83 €    41 €  

bis zu 8 Stunden 144 €  72 €  

bis zu 12 Stunden 204 €  102 €  

 
2. bei denen kein Eintrittsgeld erhoben wird 

 

Nutzungszeit 
(Pauschale für 3/3 der Halle) 

Regelsatz ermäßigter Satz 

bis zu 4 Stunden 41 €    21 €  

bis zu 8 Stunden 72 €  36 €  

bis zu 12 Stunden 102 €  51 €  

 
 
C.  Sonstige Sportveranstaltungen 
 
1. bei denen Eintrittsgeld erhoben wird 
 

Nutzungszeit 
(Pauschale für 3/3 der Halle) 

Regelsatz ermäßigter Satz 

bis zu 4 Stunden 167 € 83 € 

bis zu 8 Stunden 287 € 144 € 

bis zu 12 Stunden 408 € 204 € 
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2. bei denen kein Eintrittsgeld erhoben wird 
 

Nutzungszeit 
(Pauschale für 3/3 der Halle) 

Regelsatz ermäßigter Satz 

bis zu 4 Stunden 83 € 41 € 

bis zu 8 Stunden 144 € 72 € 

bis zu 12 Stunden 204 € 102 € 

 
 

D. Sonstige Entgelte 
 
1. Für die Benutzung der Umkleide- und Duschräume sowie der WC-Anlagen für sportliche Ver-

anstaltungen, die im Freien stattfinden, wird ein Entgelt in Höhe von 37 € pro Veranstaltungs-
tag erhoben. 
 

2. Für die Nutzung des Foyers (inklusive Küche) wird ein Entgelt in Höhe von 30 € pro Veranstal-
tungstag erhoben. 
 

3. Die üblichen Reinigungskosten sind in den Entgelten enthalten. Wird jedoch aufgrund beson-
derer Verschmutzung eine Sonderreinigung erforderlich, werden nach der Veranstaltung die 
Kosten entsprechend des tatsächlich erforderlichen Aufwandes abgerechnet. 
 

4. Im Schadensfall hat der Nutzer/Veranstalter Schadensersatz zu leisten. 
 

5. Für die Nutzung der Halle zu nichtsportlichen Zwecken wird ein Stundenentgelt in Höhe von 
100 € erhoben. 

 
 
Den Benutzungsentgelten A – D ist die gesetzliche Mehrwertsteuer in ihrer jeweils gültigen Höhe 
hinzuzurechnen. 
Für die Entgelte nach § 3 B. und C. ist ein Nachweis zu erbringen, ob Eintrittsgelder erhoben wer-
den oder nicht. 
 
 

§ 4 
Fälligkeit 

 
Die Entgelte werden nach Rechnungsstellung durch die Gemeinde Eningen unter Achalm fällig. 
 

  

D. Sonstige Entgelte
1 Für die Benutzung der Umkleide- und Duschräume sowie der WC-Anlagen 

für sportliche Veranstaltungen, die im Freien stattfinden, wird ein Entgelt in 
Höhe von 37 € pro Veranstaltungstag erhoben.

2. Für die Nutzung des Foyers (inklusive Küche) wird ein Entgelt in Höhe von 
30 € pro Veranstaltungstag erhoben.

3. Die üblichen Reinigungskosten sind in den Entgelten enthalten. Wird jedoch 
aufgrund besonderer Verschmutzung eine Sonderreinigung erforderlich, 
werden nach der Veranstaltung die Kosten entsprechend des tatsächlich 
erforderlichen Aufwandes abgerechnet.

4. Im Schadensfall hat der Nutzer/Veranstalter Schadensersatz zu leisten.
5. Für die Nutzung der Halle zu nichtsportlichen Zwecken wird ein Stundenent-

gelt in Höhe von 100 € erhoben.

Den Benutzungsentgelten A – D ist die gesetzliche Mehrwertsteuer in ihrer 
jeweils gültigen Höhe hinzuzurechnen.
Für die Entgelte nach § 3 B. und C. ist ein Nachweis zu erbringen, ob Eintritts-
gelder erhoben werden oder nicht.

§ 4
Fälligkeit

Die Entgelte werden nach Rechnungsstellung durch die Gemeinde Eningen 
unter Achalm fällig.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig treten alle bis-
herigen Regelungen außer Kraft.

Eningen unter Achalm, den 21.12.2021

Schweizer
Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Entgeltordnung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Entgeltordnung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzungen begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Entgeltordnung verletzt worden sind.

Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasser-
beseitigung (Abwassersatzung - AbwS) 

der Gemeinde Eningen unter Achalm vom 21.12.2021 
in der Fassung vom 27.10.2011

Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), 
§§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 
2, 8, 9, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 
(KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Eningen unter Achalm am 21.12.2021 
folgende 1. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Abwassergebühr 
vom 01.01.2022 beschlossen:
Die Satzung über die Erhebung einer Abwassergebühr vom 01.01.2011 i. d. F. 
v. 27.10.2011 erfährt folgende Änderungen:

§ 1

§ 41 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

Die Schmutzwassergebühr (§ 39) sowie die Gebühr für sonstige Einleitungen 
(§8 Abs. 3) beträgt je m³ Schmutzwasser oder Wasser 2,20 Euro.

§41 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

Die Niederschlagswassergebühr (§ 39 a) beträgt je m² abflussrelevante Fläche 
und Jahr 0,65 Euro.

§ 2

Die Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Eningen unter Achalm, den 22.12.2021

gez.

Alexander Schweizer
Bürgermeister

Hinweis nach §4 Abs. 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung der von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach §4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung geltend gemacht 
worden ist, der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dieses gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

3. Änderung der Satzung über die Erhebung einer  
Vergnügungssteuer

(Vergnügungssteuersatzung)

vom 01.01.2014

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
sowie §§ 2,8 Abs. 2 und 9 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Eningen unter Achalm 
am 21.12.2021 folgende dritte Änderung der Satzung über die Erhebung einer 
Vergnügungssteuer vom 01.01.2014 beschlossen:

Die Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 01.01.2014 i. d. 
F. v. 01.01.2016 erfährt folgende Änderung:

§ 1

§ 7 Ziffer 1 Satz 1 erhält folgende Änderung:

Die Worte „20 vom Hundert“ werden ersetzt durch die Worte „25 vom Hundert“.
§ 2

Die Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.
Eningen unter Achalm, den 22.12.2021

gez.
Alexander Schweizer
Bürgermeister

Hinweis nach §4 Abs. 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung der von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach §4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung geltend gemacht 
worden ist, der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dieses gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Innerorts sind auf öffentlichen 
Straßen und Gehwegen Hunde 

an der Leine zu führen.
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Bitte entnehmen Sie nähere Informationen zu den Corona-Regeln und An-
meldeverfahren den einzelnen Ankündigungen in den Vereinsnachrichten.

31.12.2021 Ev. Kirchengemeinde
17.00 Uhr Gottesdienst am Altjahrabend mit Pfarrerin Lück
  Andreaskirche
06.01.2022 Naturfreunde Eningen
   Traditionswanderung zum Übersberg    
06.01.2022 Ev. Kirchengemeinde
10.00 Uhr Gottesdienst zu Epiphanias mit dem 
  Bezirksbläserkreis Reutlingen 
  Andreaskirche
09.01.2022 Förderverein Eninger Kunstwege
14-17.00 Uhr Öffnungssonntag
  Ausstellung Riccarda Gregor-Grieshaber
  HAP-Grieshaber-Halle
09.01.2022 Gemeinde
19.00 Uhr Neujahrskonzert
  Bläserquintett mit Musikern der Württembergischen 
  Philharmonie 
  Andreaskirche
20.01.2022 Schwäbischer Albverein Eningen 
  Bewegliches Alter, Gässleswanderung    
26.01.2022 Schwäbischer Albverein Eningen 
  Mittwochswanderer    

Lokale Drückjagd am 29.12.2021
Am Mittwoch, 29.12.2021 findet in Eningen unter Achalm in der Zeit von 08.30 
bis 14.00 Uhr im Jagdrevier „Geißberg“ eine lokale Drückjagd statt. Bejagt wird 
der Bereich ab der L 380 über das Schützenhaus und bis zum Arbachtal.
Ziel dieser Jagd ist in erster Linie eine Reduzierung der Schwarzwildbestände.
Die Bevölkerung wird hiermit auf die Drückjagd aufmerksam gemacht und 
darauf hingewiesen. Zur eigenen Sicherheit sowie zur Vermeidung möglicher 
Beeinträchtigungen des Jagderfolgs werden alle Waldeigentümer, Grundbesit-
zer, Landbewirtschafter, Spaziergänger, Jogger, Walker, Hundeführer, Radfahrer, 
Reiter usw. gebeten, die bejagten Wald- und Feldflächen im genannten Zeitraum 
möglichst zu meiden. Die Gemeindeverwaltung Eningen unter Achalm, die 
Jagdpächter und Jäger sind für Ihr Verständnis und Beachtung dieser gemein-
samen Bitte dankbar.

VERANSTALTUNGSKALENDER
Liebe Vereine und Institutionen,
das Jahr neigt sich dem Ende und Sie sind eventuell, trotz Corona, bereits in 
die Planungen für 2022 eingestiegen. Falls es wichtige Veranstaltungstermine 
gibt, melden Sie diese gerne unter ramona.mathes@eningen.de an. Damit sich 
innerhalb der Gemeinde keine Überschneidungen größerer Veranstaltungen 
ergeben, ist es sinvoll alle frühstmöglich in den Kalender der Eninger Homepage 
einzupflegen. So haben auch Sie eine Übersicht für weitere Planungen.
Ihr Kulturamt

Ordnung und Freigeist
Wenn Geometrie und die Kraft der Natur miteinander 
verschmelzen...
Kleine Vorausschau auf das Gudrun Krüger Jahr zum 100. Geburtstag
Wenn geometrische Formsprache und die Kraft der Natur vor den eigenen Au-
gen miteinander verschmelzen, sich gegenseitig sogar Stütze sind, dann ist man 
eventuell gerade dabei sich eine Skulptur oder ein Mandala der großartigen und 
international bekannten Eninger Künstlerin, Gudrun Krüger, zu betrachten. Man 
könnte sie selbst als Sinnbild dieser beiden Pole beschreiben, da sie auch als 
Mensch einerseits der inneren als auch äußeren Ordnung zugewandt, gleich-
zeitig aber stets ein naturverbundener Mensch voller neuer Ideen, voll innerem 
Licht, Aufbruch und Lebensenergie war. 
Das Neuneck, in der Zahlenmystik Zeichen für Bewegtheit, für Wachstum und 
für Neues, begleitet die Künstlerin in allen Schaffensperioden und drückt wohl 
am besten diese Verbundenheit von Ruhe und Aufbruch, von Geometrie und 
Natur, von „Ordnung und Freigeist“ aus,
Gudrun Krüger wäre am 11. Februar kommenden Jahres 100 Jahre alt ge-
worden und wir möchten schon heute alle Interessierten einladen, diese Frau, 
Künstlerin und Mutter Eningens näher kennenzulernen. Treffen Sie ein Jahr 
lang auf naturverbundene kraftvolle Formsprache, auf Zeit- und Ortsgeschichte 
einer Frau zwischen Kunst und Familie, zwischen politischer Bedrängnis und 
freigeistlichem Drang.

Das Krüger-Jahr 2022 zum 100ten Geburtstag der Künstlerin startet am 11. 
Februar, am Tag der Geburt, auf dem Eninger Rahausvorplatz. Freuen Sie sich 
auf ein Kennenlernen der Söhne und Enkel, auf besondere Großskulpturen der 
Künstlerin auf dem Platz mit musikalischer Umrahmung. Nach der Auftaktver-
anstaltung geht es gemeinsam mit der Familie und dem Förderverein Eninger 
Kunstwege am 12. und 13. Februar in ein festliches Wochenende mit Führung 
durch das Künstleratelier und einem Klassikkonzert mit dem Ensemble „Trio 
toninton“ über.
Unter dem Titel „Ordnung und Freigeist“ geht es im April mit einer Sonderaus-
stellung im Rathaus weiter. Hier erfährt das Publikum mehr über die Person 
Krüger und ihre Arbeitsweise und erhält einen Überblick über ihre Schaffen-
sperioden.
Herzlich eingeladen sei an dieser Stelle zur Vernissage am 8. April 2022 um 
19Uhr aber auch zu weiteren Führungen vor und im Rathaus, als auch auf dem 
Kunst- und Sinnespfad und dem Künstleratelier übers Jahr verteilt. Ein Begleit-
heft zum Krügerjahr mit genauem Programmablauf wird ab Februar erscheinen.
Für alle geplanten Veranstaltungen gelten die gültigen Corona-Regelungen 
und wir möchten Sie daher bitten, allen Informationen zu Terminen, etwaigen 
Anmeldeverfahren jeweils kurz vorher aus der Presse, der Eninger Homepage 
oder über unsere Festschrift abzurufen.
Nähere Informationen zum Krügerjahr erhalten Sie auch telefonisch unter 
07121-8921250 oder 07121-8921255
„Wenn der Künstler äußere und innere Augen für die Natur hat, bedankt 
sie sich bei ihm durch Inspiration.“ (Wassily Kandinsky). 

Gudrun Krüger 

Ausstellung im Eninger Rathaus: Fotofreunde Eningen
„Mein Lieblingsfoto“

Peter Oeschey: „Von Scholle zu Scholle“ 

Mit diesem beherzten Sprung ins neue Jahr verabschiedet sich auch die Au-
stellung der Fotofreunde von 2021. Ab dem 13. Januar 2022 kann dann wieder 
donnerstags von 14.30 Uhr - 16.00 Uhr die Ausstellung im Rathaus besucht 
werden. Über 30 Fotografien von 16 Fotografinnen und Fotografen werden 
ausgestellt, ein buntes Kaleidoskop verschiedenster Motive, vom kleinen Pilz 
über das Reutlinger Riesenrad bis zur Berglandschaft. Zusätzlich sind einige 
analoge Schätz zusehen - aus einer Zeit der Dunkellichtkammern, manuellen 
Einstellungen und Rollfilme.
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Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung: Ein Zugang ist nur mit einem 2G+-
Nachweis möglich. Sollten Sie bereits eine Booster-Impfung erhalten haben 
oder Ihre Zweit-Impfung/Genesung noch nicht mehr als 6 Monate zurückliegen, 
benötigen Sie keinen Testnachweis. 

Eninger Rathaus KonzerteEninger Rathaus Konzerte

Mit Trompeten und Posaunen ins neue Jahr
Das Blechbläserquintett der württembergischen Philharmonie lädt zum 
Neujahrskonzert in die Andreaskirche in Eningen

Fotoatelier Wahl

Termin: 09. Januar, 19.00 Uhr
„Man darf wieder!“ lautete der eigentlich geplante Titel für das diesmalige Neu-
jahrskonzert am 9. Januar 2022. Keiner der fünf Musiker des Ensembles dachte 
während der Planungen im Sommer, dass dieser Titel nicht zutreffen könnte. 
Doch zum großen Bedauern bleibt die Situation um Corona, und die daraus 
resultierenden Beschränkungen, weiterhin bestehen und so wird aus dem ur-
sprünglich freudigen Ausrufezeichen nun doch eher ein zaghaftes Fragezeichen. 
„Man darf wieder(?)“ und es bleibt abzuwägen, was man sollte. Musik bewegt 
die Herzen, heilt die Seele und lässt den Hörer für wenige Augenblicke verges-
sen. Deshalb wollen wir weiterhin daran festhalten die Konzerte auf Abstand 
und in bestmöglicher Sicherheit stattfinden zu lassen und freuen uns Sie in der 
Andreaskirche in Eningen begrüßen zu dürfen.
Das Blechbläserquintett der württembergischen Philharmonie Reutlingen be-
steht aus Musikern dieses renommierten Klangkörpers, die sich auch in ihrer 
Freizeit der Freude am Spielen ihrer Instrumente hingeben.
Die 2 Trompeter Roland Grau, Solotrompeter der WPR, ist seit 1997 Mitglied 
dieses Orchesters, Alfred Hepp, seit 2001. Sebastian Schorr, koordinierter So-
lohornist, stieß 2004 zur WPR. Jürgen Jubl hat das erste Mal 1982, im damals 
genannten „Schwäbischen Symphonieorchester“, bei der WPR gespielt, und 
ist seit 1983 Soloposaunist und festes Orchestermitglied. Sebastian Volk ist 
sozusagen der Benjamin dieses Quintettes. Er bereichert das Blech der WPR 
seit 2012 als Bassposaunist.
Das Repertoire dieses Quintettes reicht von der Renaissance bis in die Neuzeit. 
Mit viel Heiterkeit und Freude wird geprobt und dies kann man auch bei den 
Auftritten spüren.
Unter dem Motto „Man darf wieder(?)“ begrüßt Jürgen Jubl mit dem Quintett 
das Publikum und nimmt Sie mit viel Heiterkeit auf eine Zeitreise durch die Jahr-
hunderte. Freuen Sie sich auf Stücke wie Rondeau von Jean Joseph Mouret, 
Buglers Holiday von Leroy Anderson, Festivo von James Curnow, Moon River 
aus „Breakfast at Tiffany’s und vieles mehr.
Karten im Vorverkauf im Schreibwarengeschäft Greve, Rathausplatz 6,  
(Tel. 87124) oder an der Abendkasse. Erwachsene. 15,-€/erm. für Schüler und 
Studenten 10,-€
Es gelten die derzeit für Baden Württemberg erhobenen Corona Regelungen 
- 2G(+). Einen zusätzlichen Test benötigen nur Personen, die nicht geboostert 
sind und die zweite Impfung oder die Genesung länger als ein halbes Jahr zu-
rückliegen. Während des Konzerts besteht Maskenpflicht.

Die Bücherei bleibt vom 31.12.2021 bis einschließlich 
7.1.2022 geschlossen!

Medien können jederzeit über unsere Rückgabebox zurückgegeben 
werden.

Wir schünschen frohe und besinnliche Weihnachtsfei-
ertage und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen 
im neuen Jahr!

Kindertagesstätte Pusteblume e.V.

Frohe Weihnachten

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Weihnachtsfeiertage und für das 
neue Jahr viel Gesundheit und alles Gute.

Ihr Pusteteam

Ortsjugendring

Ein herzliches Dankeschön!
Am Ende des Jahres 2021 möchten wir uns bei allen bedanken, die auf ganz un-
terschiedliche Weise dazu beigetragen haben, dass der Ortsjugendring Eningen 
e.V. trotz der besonderen Umstände u.a. das Sommerferienprogramm auf der 

Parken Sie nicht auf Gehwegen
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Eifi durchführen konnte. So war es möglich in diesem Jahr wieder sechs Wochen 
mit jeweils festen Gruppen anzubieten. Auch gab es Einzelveranstaltungen von 
Vereinen, Kirchen, Institutionen und Privatpersonen zu ganz unterschiedlichen 
Themen. Dank an alle, die dafür sorgen, dass das Gelände und Haus in Ordnung 
gehalten werden. Ein Dankeschön auch an alle, die durch Spenden Projekte des 
OJR unterstützt haben.Im kommenden Jahr hoffen wir darauf, dass auch über 
das Ferienprogramm hinaus wieder mehr Aktionen möglich sind.
Allen Mitgliedern, Freunden und Unterstützern des Ortsjugendrings Eningen e.V. 
wünschen wir schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. (Ingrid Schaar)

Sprechzeiten des Pflegestützpunktes
Ein Unfall, ein Schlaganfall oder eine andere schwere Erkrankung kann das 
Leben von heute auf morgen verändern. Das kann Menschen aller Altersstufen 
betreffen. Wenn Pflegebedürfigkeit eintritt, sich anbahnt oder sich verschlim-
mert, ist Vieles zu klären und Entscheidungen müssen getroffen werden.
Vielleicht besteht auch noch kein Pflege- oder Betreuungsbedarf, aber viele 
Dinge werden altersbedingt beschwerlich und es stellen sich Fragen nach 
geeigneten Entlastungsmöglichkeiten und wie ein selbstbestimmtes Leben im 
Alter sichergestellt werden kann.
Auf Grund der Vorgaben der Corona-Verordnungen sind Termine während 
der Sprechstunde (jeden Dienstag von 10.00 - 12.00 Uhr) auf dem Rathaus 
nur nach Vereinbarung möglich. Termine vereinbaren Sie bitte unter der 
Rufnummer 07121- 480 4030 oder per Mail:
pflegestuetzpunkt@kreis-reutlingen.de.

Ev. Kirchengemeinde Eningen unter Achalm

Wochenspruch:
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.
Johannes 1,14a

Das Staunen an der Krippe
kann drei Minuten dauern.
Oder ein Leben lang.
Die Andreaskirche ist täglich von 10 – 18 Uhr geöffnet. Außer an Heiligabend.

Freitag, 24. Dezember, Heiligabend
15.30 Familiengottesdienst, Feldkreuz am Mittleren Markweg (Lück)
17.00 Familiengottesdienst mit Schattenspiel, Andreaskirche (Eißler) – nur 

mit Anmeldung
18.00 Christvesper beim Türmle (In der Raite) mit dem Posaunenchor 

(Lück)
22.00 Christmette bei Kerzenschein mit Posaunenchor, Andreaskirche 

(Eißler)

Samstag, 25. Dezember, 1. Weihnachtstag 
10.00 Gottesdienst, Andreaskirche (Lück)

Sonntag, 26. Dezember, 2. Weihnachtstag 
10.00 Gottesdienst mit Abendmahl, Andreaskirche (Eißler)

Montag, 27.12.
18.00 Sprechstunde, Pfarrhaus Hölderlinstraße 18 (Lück)

19.30 Posaunenchorprobe

Dienstag, 28.12.
16.00 Gottesdienst im Seniorenzentrum Frère Roger (Lück)

Freitag, 31.12.
17.00 Gottesdienst, Andreaskirche (Lück), Abschluss im Freien

Samstag, 1. Januar 2022
17.00 Gottesdienst, Andreaskirche (Eißler und Posaunenchor)

Sonntag, 2. Januar
10.00 Gottesdienst in der Marienkirche Reutlingen
10.30 Gottesdienst im Seniorenzentrum St. Elisabeth (Eißler)

Donnerstag, 6. Januar, Erscheinungsfest
10.00 Gottesdienst, Andreaskirche 
 (Eißler und Bezirksbläserkreis Reutlingen)

Sonntag, 9. Januar
10.00 Gottesdienst, Andreaskirche (Lück)
18.00 Neujahrskonzert, Andreaskirche

Mittwoch, 12. Januar
19.30 Sitzung des Kirchengemeinderates

Gottesdienst zu Hause feiern – Livestream-Angebot 
Alle unsere Gottesdienste aus der Andreaskirche – auch die an den Weihnachts-
feiertagen – werden dank unseres engagierten Technik-Teams per Livestream 
auf unserem YouTube-Kanal übertragen: https://www.youtube.com/channel/
UCnNlfQDiVw5KvndKCl12vWA/. Der Link kann auch auf der Homepage www.
eningen-evangelisch.de angeklickt werden oder der QR-Code abgescannt 
werden.
Schön ist es natürlich, wenn nach und nach wieder persönliche Begegnungen 
im Gottesdienst möglich sind. Bei Bedarf werden Predigten im Nachgang zum 
Gottesdienst auch zugeschickt.

Aktuelles von der Kirche mit Kindern 
Im Rahmen unseres Krippenspielprojekts ist ein kleines 
Schattenspiel entstanden, das im Familiengottesdienst am 
Heiligen Abend um 17 Uhr zur Aufführung kommt. Wer 
beim Gottesdienst nicht dabei sein kann oder es nochmals 
anschauen möchte findet die Aufnahme auch auf unserer 
Homepage.
Vielen Dank allen Mitwirkenden!

Während der Weihnachtsferien macht die Kinderkirche Pause. Im neuen Jahr 
starten wir wieder am 16. Januar um 10 Uhr im Andreasgemeindehaus.

Heilig-Abend-Gottesdienste
Der Gottesdienst um 17 Uhr in der Andreaskirche an Heilig Abend kann von 
denjenigen, die sich angemeldet haben, besucht werden. Die Gottesdienste um 
15.30 Uhr am Feldkreuz Markweg und um 18 Uhr am Türmle sind im Freien und 
können ohne Anmeldung besucht werden.
In der Christmette um 22 Uhr in der Andreaskirche hat es erfahrungsgemäß so 
viel Platz, dass auf eine Anmeldung verzichtet wird.
Schattenspiel beim Familiengottesdienst am Heiligen Abend um 17 Uhr

Gottesdienste an den Weihnachtstagen 
Am 1. Weihnachtsfeiertag laden wir Sie um 10 Uhr zum Gottesdienst mit fest-
licher Musik ein. Freuen Sie sich auf Eberhard Zeeb (Trompete) und Christine 
Frank (Orgel) mit Werken von Corelli und Clarke. Und genießen Sie das Lied 
Panis Angelicus (lat. für „Engelsbrot“), das der Tenor Boris Krasovc mit viel 
Gefühl singt. Auch dieses Jahr haben die Pfadfinder das Licht von Bethlehem 
nach Eningen gebracht. Gern dürfen Sie sich ein Licht mitnehmen. Am sichers-
ten bringen Sie das Licht mit nach Hause, wenn sie ein Windlicht mit einer 
entsprechenden Kerze mitbringen.

Schattenspiel beim Familiengottesdienst am Heiligen Abend um 17 Uhr
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Der Gottesdienst mit Abendmahl am 2. Weihnachtstag beginnt ebenfalls um 
10 Uhr.
Die weiteren Gottesdienste in der Weihnachtszeit sind in unserer Gottesdienstü-
bersicht aufgeführt.

Gottesdienst in der Marienkirche
Aufgrund der Fülle an Gottesdiensten zwischen Weihnachten und Neujahr hat 
der Kirchengemeinderat beschlossen, am Sonntag, 2. Januar keinen Gottes-
dienst in der Andreaskirche anzubieten, sondern alle Gemeindeglieder einzula-
den, am 10-Uhr-Gottesdienst in der Marienkirche in Reutlingen teilzunehmen. 
Die Predigt dort hält Pfarrerin Christiane Braess.

Trompeter Eberhard Zeeb

Organistin Christine Frank

Tenor Boris Krasovc

Literaturkreis
Es ist eine ungewöhnliche Liebesgeschichte, die 
Kent Haruf in „Unsere Seelen bei Nacht“ erzählt. Im 
Dunkel der Nacht können Addie und Louis über all 
das reden, was sie bewegt, über alltägliche Banali-
täten ebenso wie über ihre verstorbenen Ehepartner, 
über Louis‘ Affäre oder den Tod von Addies Tochter, 
über ihre Erinnerungen und ihre Träume.
Kent Haruf bringt in seinem letzten Roman ein 
brisantes Thema aufs Tapet: In einer Zeit, in der 
Jugendlichkeit zur Prämisse erhoben wird und of-

fensichtliches Altern wie ein Makel erscheint, stellt er die Frage nach der Liebe 
in späten Jahren, und er tut das nicht provokant, sondern behutsam und mit 
viel Empathie. Seine bestrickend schlichte Prosa bezieht ihre Kraft aus ihrer 
Einfachheit und verhindert, dass der Text in Rührseligkeit oder Kitsch abgleitet.
Am Freitag, 14. Januar sind alle Literaturinteressierten eingeladen, sich über den 
Roman „Unsere Seelen bei Nacht“ auszutauschen. Beginn ist um 19.30 Uhr im 
Jugendraum unter der Andreaskirche.

Urlaub
Pfarrerin Lück hat Urlaub vom 1.-6. Januar und Pfarrer Eißler 
vom 27.-31. Dezember und vom 7.-9. Januar. Sie vertreten sich gegenseitig.

Öffnungszeiten im Gemeindebüro
Montag bis Mittwoch von 9-12 und 13-16 Uhr
Donnerstag von 13-17 Uhr
An Heiligabend und Silvester ist das Gemeindebüro geschlossen
Telefon: 81183
E-Mail: gemeindebuero.eningen@elkw.de

Weitere Informationen unter: 
www.eningen-evangelisch.de
facebook.com/eningenevangelisch/
instagram.com/ev_kirche_eningen_unter_achalm/
www.kirche-eningen.de

Die Evangelische Kirchengemeinde wünscht ihren Gemeindegliedern und allen 
Eninger Bürgerinnen und Bürgern frohe und besinnliche Weihnachten und ein 
gesegnetes Jahr 2022.

Evangelisch-methodistische Kirche

Termine:
Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten:
Hl. Abend 24.12. ab 16.00 Uhr Online-Gottesdienst zum Hl. Abend 
(Schöllhorn)
Hl. Abend 24.12. um 16.30 Uhr Heiligabend-Gottesdienst (Schöllhorn) 
draußen vor der Kirche und am Baum – bitte warm anziehen!

Samstag, 25.12. den 1. Weihnachtsfeiertag um 10.00 Uhr 
Bezirks-Weihnachtsgottesdienst (Schöllhorn) in der Erlöserkirche Reutlingen, 
Kaiserstrasse 30, mit Anmeldung unter emk-reutlingen.de, oder 0174/9017424.

Sonntag, 26.12. / 2. Weihnachtsfeiertag: ab 8.00 Uhr 
“Lessons & Carols” als Online-Gottesdienst, abrufbar unter emk-reutlingen.de
Freitag, 31.12. Sylvester um 17.30 Uhr 
Gottesdienst zum Jahresabschluss mit Abendmahl (Schöllhorn).
Sonntag, 2.1.2022 um 10.00 Uhr 
Bezirksgottesdienst mit Bundeserneuerung incl. Abendmahl 
in Reutlingen (Obergfell/Schöllhorn), Kaiserstrasse 30.
Sonntag, 9.1.22 um 10.00 Uhr 
Gottesdienst (Münz).
Sonntag, 16.1.22 um 18.00 Uhr 
Gottesdienst (Schöllhorn)
Die Gottesdienste in der Versöhnungskirche finden unter den jeweils aktuellen 
Corona-Regeln statt. Aktuell ist ein 3G Nachweis nötig (Impfung, Genesung, 
Getestet).
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Im Außenbereich gilt die AHA-Regel.
Auf unserer Internetseite emk-eningen.de ist paralell ein online-Gottesdienst 
verlinkt, für Menschen, die aktuell nicht an einem Präsenzgottesdienst teilneh-
men können.

Außerdem gibt es einen aktuellen Sing&Pray-Gottesdienst im Online-Format 
- “Lieder und Texte in Corona-Zeiten” zum Advent mit dem Thema “Ge-
duldsprobe”.
Abrufbar unter: emk-eningen - Online Angebote - werde-ruhig (oder: http://
www.emk-reutlingen.de/blog/category/werde-ruhig/).
Unser Weihnachtsbaum vor der Kirche lädt auch dieses Jahr wieder ein zum 
Hoffnung verschenken. Schauen Sie doch mal vorbei. Gerne dürfen Sie sich 
auch einen Hoffnungsstern für sich oder zum verschenken nehmen.

Wir wünschen gesegnete Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. 
Sowie bereichernde Begegnungen und stille Weihnachts-Momente auf und 
an der Bank oder am Baum vor der Versöhnungskirche .
Mit herzlichen Segenswünschen grüßt Sie
Pastorin 
Annette Schöllhorn

EVANGELISCH-METHODISTISCHE KIRCHE ENINGEN VERSÖHNUNGS-
KIRCHE (In der Raite 8)
Aktuelle Infos und Newsletter unter: emk-eningen.de
Die aktuelle Predigt können Sie zum Lesen auch per Post oder Mail zugestellt 
bekommen. Bitte melden Sie sich wenn Sie diese wöchentlich zugeschickt 
bekommen möchten, Telefon 0174 9017424.

Andachten:
Unter www.radio-m.de gibt es Kurzgottesdienste und Tägliche Andachten 
zum Anhören.

Info: Bürgerschaftliches Engagement Eningen: Tel.Nr.: 892-8550 vormittags 
zwischen 8.30 und 11.30 Uhr.

EMK Reutlingen - Eningen
Pastorin Annette Schöllhorn
Walter-Flex Strasse 6, 72764 Reutlingen
Tel.: 0174 9017424
Email: annette.schoellhorn@emk.de
Bürozeiten:
Büro RT Mo 14-17 Uhr, Fr. 9-12 Uhr
in Eningen aktuell nach Absprache

Katholische Kirchengemeinde 

Gottesdienste und Termine
Donnerstag, 23. Dezember 2021
! Keine Eucharistiefeier !
21.00 Uhr Vigil, Abendgebet in der Liebfrauenkirche
Freitag, 24. Dezember 2021 – Heiligabend
15.00 Uhr Krippenfeier der Kinder
16.00 Uhr Krippenfeier der Kinder
22.00 Uhr Heilignachtfeier
Samstag, 25. Dezember 2021 – 1. Weihnachtstag
18.00 Uhr Weihnachtsvesper
Sonntag, 26. Dezember 2021 – 2. Weihnachtstag
9.15 Uhr Eucharistiefeier
Donnerstag, 30. Dezember 2021
18.30 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 2. Januar 2022
9.15 Uhr Eucharistiefeier
anschl.  Weltladen, Kirchplatz
Donnerstag, 6. Januar 2022 – Hochfest der Erscheinung des Herrn
9.15 Uhr Wortgottesfeier mit den Sternsingern
Samstag, 8. Janaur 2022
ab 8.00 Uhr Christbaumsammelaktion der Pfadfinder
Sonntag, 9. Januar 2022 – Taufe des Herrn
9.15 Uhr Wortgottesfeier mit Taufe
Donnerstag, 13. Januar 2022
18.30 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 16. Januar 2022
9.15 Uhr Eucharistiefeier

Sollte ein Gottesdienst kurzfristig nicht in Präsenz stattfinden können, wird 
dies auf der Homepage (http://www.katholische-kirche-eningen.de) bekannt 
gegeben.
Bis auf weiteres werden die Gottesdienste an den Sonntagen ergänzend als 
Livestream übertragen.

Aktuelle Corona-Regelungen
Beachten Sie bitte für alle Feiern die jeweils aktuellen Corona-Regeln und 
Vorsichtsmaßnahmen. Aktuelles veröffentlichen wir auf den Homepages der 
Gemeinden.
Über die Weihnachtstage ist für die Teilnahme an den Gottesdiensten eine An-
meldung über die Homepage von St. Wolfgang erforderlich.
Ansonsten benötigen Sie jeweils einen Mund-Nase-Schutz. Auch besteht in 
allen Kirchenräumen die Abstandspflicht.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Gottesdienstanmeldung
Für die Gottesdienste an den Weihnachtstagen benötigen wir Ihre Voranmel-
dung. Für die Feiern an Heiligabend und den Weihnachtstag endet die Anmel-
demöglichkeit am 23. Dezember. Nutzen Sie dringlich die Anmeldemöglichkeit 
über unsere Homepage. Der Zugang ist mit einem einfachen Smartphone mög-
lich. Für diejenigen, die technisch noch nicht soweit ausgestattet sind, bieten 
wir telefonische Anmeldemöglichkeiten an:
am 16. und 17.12., sowie am 20. und 21.12., während der Öffnungszeiten der 
Pfarrbüros. Bitte benutzen Sie dafür nicht den Anrufbeantworter!

Gottesdienste online
Wir werden Ihnen Gottesdienste auch online zur Verfügung stellen. Diese finden 
Sie über den YouTube-Kanal der Seelsorgeeinheit Reutlingen Mitte-Eningen.
Die Zeiten werden wir über die Homepages der Gemeinden bekannt machen, 
ebenfalls die entsprechenden Zugangsdaten, so dass Sie mit einem Klick dabei 
sein können.

Kirchenmusik in der Weihnachtszeit
In Eningen hat es sich nach der Coronapause gut eingeführt, dass eine erweiterte 
Chorschola die Gesänge mitgestaltet.
Diese wird die Feiern an den Weihnachtstagen und das weihnachtliche Abend-
lob am 1. Weihnachtstag um 18.00 Uhr begleiten.

Krippenfeier - Heilige Nacht – Fest der Heiligen Familie
Für die Krippenfeier der Kinder haben wir in Eningen das Angebot erweitert 
und bieten zwei Termine an: 15:00 Uhr und 16:00 Uhr.
Anmeldungen dazu sind sofort über die Homepage von St. Wolfgang (www.
stwolfgang-reutlingen.drs.de) erforderlich.
Für die Heilige Nacht haben wir wieder versucht, verschiedene zeitliche An-
gebote umzusetzen:
18:00 Uhr Heiligabend, St. Elisabeth, Sondelfingen
20:30 Uhr Heilige Nacht, St. Peter und Paul, Reutlingen
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21:30 Uhr Heilige Nacht, St. Wolfgang, Reutlingen
22:00 Uhr Heilige Nacht, ZU Unserer Lieben Frau, Eningen
Am Fest der Heiligen Familie am 26. Dezember laden wir in den Gottesdiensten 
zur Segnung der Eltern und Kinder und Familien ein:
09:15 Uhr Zu Unserer Lieben Frau, Eningen
10:45 Uhr St. Elisabeth, Sondelfingen
11:00 Uhr St. Wolfang, Reutlingen – mit Zither und Hackbrett und weihnacht-
lichen Weisen

Neujahr 2022
Auch in diesem Jahr beginnen wir das Neue Jahr mit Swing im Gottesdienst 
um 11.00 Uhr in St. Wolfgang.
Das Peter-Hermann-Jazz-Trio wird uns begleiten. Bilder aus der Lebenswelt 
Natur und Gedanken werden zum persönlichen – besinnlich Start ins Neue Jahr 
beitragen und stellen uns unter den Segen Gottes.
Beachten Sie bitte die auch dazu erforderliche Anmeldung.

Neujahrskonzert in St. Wolfgang, Reutlingen
Karten für das beliebte Neujahrskonzert am Samstag, 1. Januar, um 17 Uhr sind 
ab 14. Dezember im Pfarrbüro St. Wolfgang, im Gea Service-Center am Burg-
platz, bei der Tourist-Info am Marktplatz sowie unter www.reservix.de erhältlich.
Es gilt die 2G+Regel. Ein Test ist nur notwendig, wenn Impfung oder Genesung 
länger als 6 Monate zurückliegen. Die Besucher erwartet ein musikalisches Feu-
erwerk aus Klassikern und modernen Hits! Das Ensemble mit den Trompetern 
Roland Grau, Alexander Ott, Johannes Popp und Robin Grauer sowie Pascal 
Filip (Pauken) und Andreas Dorfner (Orgel) präsentiert Werke von Manfredini, 
Telemann, Beethoven, Lloyd Webber u. a.
Die Veranstaltung wird vom Kirchenmusikförderverein organisiert und betreut. 
Abendkasse ab 16.15 Uhr

Kath. Kirchengemeinde Zu Unserer Lieben Frau in Eningen
Pfarrbüro: St. Wolfgang-Str. 10, 72764 Reutlingen
Tel. 07121/49 02 55 – Fax 07121/49 02 56
Mail: ZuUnsererLiebenFrau.Eningen@drs.de
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.katholische-kirche-eningen.de

Neuapostolische Kirche Eningen unter Achalm

Gottesdienste und Veranstaltungen
Samstag, 25. Dezember 2021 (1. Weihnachtstag), 9.30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 2. Januar 2022, 9.30 Uhr Gottesdienst zum Jahresanfang 2022
Sonntag, 9. Januar 2022, 9.30 Uhr Gottesdienst

Wochen-Gottesdienste werden aufgrund der Pandemie bis auf weiteres nicht 
stattfinden.
Gottesdienst-Besuche sind nur mit FFP2-Maske gestattet.
Wegen der umfassenden Hygienemaßnahmen bitten wir um Anmeldung beim 
Gemeindevorsteher. Es können sich aufgrund der behördlichen Regelungen 
auch kurzfristig Änderungen ergeben. Video-Gottesdienste werden für den 
Bezirk Reutlingen per YouTube und Telefon übertragen. Details können beim 
Gemeindevorsteher erfragt werden.
Aktuellen Hinweis findet man unter https://www.nak-reutlingen.de/eningen-u.-
a./kalender.

Adresse der Neuapostolischen Kirche in Eningen: Friedrichstraße 11
Weitere Informationen, Berichte und Kontaktmöglichkeiten:
http://www.nak-sued.de
http://www.nak-eningen.de

DLRG Eningen

Des isch Weihnachda!
Durch d´Stadt hetza und in letschder  Minut
G´schenkla kaufa für Leut dia sowieso scho alles hend:
Des isch net Weihnachda!
„Oh du fröhliche“ aus em Lautsprecher, Girlanda en dr
Fußgängerzone, Nikläus an alle Ecka,
lebendige ond solche aus Schoklad:

Des isch net Weihnachda!
Werbeg´schenkla verdoila, auf´s Weihnachtsgeld warda,
noch Teneriffa fliaga ond „Oh Tannenbaum“ unter Palma senga:

Des isch net Weihnachda!
Aber wenn´s em ganza Haus schmeckt, noch Zimt ond Bredla
ond ausblosene Kerza, ond wenn d`Kender Weihnachtsliadr spielet,
au wenn´s a bissle falsch klengt:

Des isch Weihnachda!
Wenn en dr Kirch „Stille Nacht“ g´sunga wird,
daß dr ganz feierlich z´muat wird, ond wenn de erschde Schneeflocka fallet,
grad wenn de aus dr Kirch kommsch:

Des isch Weihnachda!
Wenn du woisch, daß dir´s guat goht ond deiner Familie au,
ond wenn du noch de andre net vergisch, dias net so guat hend wia du:
Des isch Weihnachda!

Ein weiteres Jahr ohne geregeltes Vereinsleben geht zu Ende. Wir hatten Glück 
und durften in der 2. Jahreshälfte unser Training und unsere Schwimmkurse in 
fast gewohnter Weise durchführen. 
Wir danken all unseren Kindern die fleißig ins Training gekommen sind, unseren 
Eltern für die Unterstützung wo man sie gebraucht hat, unseren Mitgliedern 
für die Mitarbeit sei es als Trainer, in der Vorstandschaft oder als Helfer wo es 
einfach gefehlt hat.
Wir wünschen allen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise eurer 
Familien und einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2022. 
Eure DLRG OG Eningen

DRK

Jede Blutspende zählt! 
Der DRK-Blutspendedienst bittet dringend zur Blutspende
Täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensrettung von Patienten 
dringend benötigt. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit von Blut können keine 
Reserven aufgebaut werden.
Daher bittet das DRK zur Blutspende am:
Freitag, den 7.01.2022 von 14:30 Uhr - 19:30 Uhr 
HAP-Grieshaber Halle
Betzenriedweg 24
72800 Eningen unter Achalm
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Die Terminbuchung ist bereits freigegeben - sichern Sie sich schon heute Ihren 
Wunschtermin! 

https://terminreservierung.blutspende.de/m/
eningen-unter-achalm
Auf allen DRK-Blutspendeterminen gilt die 3G-
Regel!
Aufgrund der bundesweit stark angestiegenen Coro-
na-Neuinfektionen erhalten ausschließlich Menschen 
Zutritt zum Blutspendelokal, die den Status geimpft, 
genesen oder getestet erfüllen. Bitte entsprechende 
Nachweise mitbringen (Antigen-Schnelltest nicht 
älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 
Stunden). Um Wartezeiten und größere Menschen-
ansammlungen vor Ort zu vermeiden, können keine 

Tests beim Blutspendetermin vor Ort angeboten werden.
Nach einer SARS-CoV-2-Impfung können Sie, vorausgesetzt Sie fühlen sich 
wohl, am Folgetag der Impfung Blut spenden. Wer Blut spendet, sollte gesund 
sein und sich fit fühlen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.blutspende.de/corona.
Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspendedienst auch 
über die kostenfreie Service-Hotline 0800 - 11 949 11.

Testen in der Festhalle!
Wir haben unsere Öffnungszeiten nach Weihnachten angepasst!
Bitte beachten. Vielen Dank.
Die Zeiten entnehmen Sie dem ersten Teil im Blättle.

Impfen in Eningen!
Am 2. Weihnachtsfeiertag findet eine Drive In Impfaktion in Eningen statt.
Es sind noch Plätze frei. Die Stiko hat ihre Voraussetzungen angepasst.
Jetzt noch einen Termin sichern: www.terminland.eu/drkeningen.de
wir wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bleiben Sie Gesund.
Ihr DRK Eningen

Ihre Onlinespende  
für neue Defis! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank! 
Ihr DRK Eningen unter Achalm 

Tue zuerst das Notwendige, dann das Mögliche,
und plötzlich schaffst du das Unmögliche

Franz von Assisi

Ein schönes Weihnachtsfest und positive Gedanken für das Jahr 2022
wünscht allen Kunst- und Kulturfreunden  

im Namen der Vorstandschaft
Hermann Walz

Riccarda Gregor-Grieshaber – Gemälde, Poesie

Die Künstlerin fand neben ihrer Aufgabe als Ehefrau eines Künstlers und als 
Mutter Zeit, sich künstlerisch zu verwirklichen. Neben ihrer Neigung für den 
Garten, war sie schriftstellerisch und auch kreativ tätig.

Wegen starker Nachfrage wird die Ausstellung verlängert bis März 2022.
Die Öffnungstage:
Sonntag 9. Januar 2022
Sonntag 6. Februar 2022
Sonntag 6. März 2022
von 14 – 17 Uhr in der HAP Grieshaber Halle in Eningen unter Achalm. 
Die Ausstellung zeigt neben zahlreichen Gemälden aus ihrer frühen Schaf-
fensperiode, Dokumente und Beispiele ihrer schriftstellerischen Tätigkeit und 
Beispiele ihrer kunsthandwerklichen Phase.
Der Text und Fotos des in der Ausstellung aufgestellten Rollplakats sind 
nun in einer Broschüre abgedruckt, die während den Öffnungszeiten der 
Ausstellung zum Sonderpreis von 5 € angeboten werden. 
Es handelt sich um die erste Biographie der Künstlerin
Bitte die Corona Regeln beachten (G2). Registrierung der Besucher durch Luca 
App oder schriftliche Registrierung. hw
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Die Eninger Fotofreunde  
wünschen Euch  

einen großen Teller mit leckeren Brötle 

Krankenpfl egeverein Eningen e.V.

Weihnachtsgrüße
Der Krankenpflegeverein Eningen unter Achalm e.V. wünscht allen Mitgliedern 
und Gönnern ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch 
und alles Gute, vor allem Gesundheit im neuen Jahr 2022.

Gesangverein1833 e.V. Eningen unter Achalm

Auf www.gesangverein-eningen.de finden Sie ebenfalls alle Termine sowie 
weitere Informationen rund um den Verein.
Termine
Jetzt machen wir erstmal eine musikalische Winterpause und wünschen allen 
Leserinnen und Lesern ein frohes Fest und einen guten Rutsch.

Montag, 10. Januar 2022
19:15 Uhr online-Probe music and more
20:15 Uhr online-Probe Männerchor

Dienstag, 11. Januar 2022
19:30 Uhr online-Probe Frauenchor

Mittwoch, 12. Januar 2022
19:30 Uhr Ausschuss-Sitzung online

Donnerstag, 13. Januar 2022
Auftakt-Ausflug der Frauenchors zum Jubiläum 50 Jahre Frauenchor
zu den 12 Tenors nach Nürtungen - abhängig von der Corona-Verordnung

Eninger Häbles-Wetzer Narrenzunft e.V. 1992

Fasnet 2022- ABSAGE
Schweren Herzens haben sich die Häbles-Wetzer dazu entschieden, die Fasnet 
2022 und somit auch das 30-jährige Jubiläum abzusagen.
Für das Jubiläumsjahr war ursprünglich ein Umzug sowie auch ein Brauch-
tumsabend, zusätzlich zu den Veranstaltungen am "Schmotzige"und der Kin-
derfasnet geplant.
Nun laufen die Vorbereitungen für eine vereinsinterne Jubiläumsfeier außerhalb 
der fünften Jahreszeit. Darüber werden alle Häbles-Wetzer rechtzeitig informiert!
Die Häbles-Wetzer werden während der eigentlichen Fasnetssaison an keiner 
Veranstaltung anderer Vereine teilnehmen, da bereits viele  befreundete Nar-
renzünfte ebenfalls ihre Veranstaltungen abgesagt haben.
Die Häbles-Wetzer wünschen der Eninger Bevölkerung schöne Weihnachten, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen auf eine tolle Fasnet 2023!

Naturfreunde Eningen

Coronavirus: 
Die Naturfreunde Eningen sagen Ihre für den 06.01.2022 geplante Traditions-
wanderung auf Grund der Coronalage und der nicht absehbaren Einschrän-
kungen ab.
Unser Mutschelabend am 08.01.2022 findet ebenfalls nicht statt.

Das Naturfreunde-Haus Am Lindenplatz macht Weihnachtsurlaub, 
ab dem 06.01.2022 ist unsere Familie Theiss wieder für Sie da.
Ziel dieser Maßnahmen ist es,  unser aller Gesundheit zu schützen
und die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.
Bleiben Sie gesund!
Vorstand
Bernd Gitt

Paul-Jauch-Freundeskreis

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2022 wünscht der Freun-
deskreis Paul Jauch.

Krippe - 1932 
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Liebe Albvereinler*innen, liebe Freunde des Albvereins!
Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Unsere 
Ortsgruppe des Albvereins muss wieder auf ein Jahr zurückblicken, in welchem 
das Vereinsleben auf Grund der pandemiebedingten Einschränkungen sehr ge-
litten hat. Unser Veranstaltungsprogramm konnte zum wiederholten Male nur in 
sehr reduzierter Form durchgeführt werden. Am schlimmsten ist dabei, dass die 
Begegnungen und die sozialen Kontakte im Vereinsleben sehr gelitten haben.
Ich möchte mich hiermit recht herzlich bei Ihnen Allen bedanken, sei es für die 
Mitarbeit im Verein, für die Teilnahme an Veranstaltungen oder für die Unterstüt-
zung des Albvereins in diesen schweren Zeiten.
In der Weihnachtszeit blicken wir aber auch voll Hoffnung in das kommende 
Jahr. Auch hier werden persönliche Begegnungen im Verein wahrscheinlich 
nur eingeschränkt möglich sein. Hoffen wir aber trotzdem, dass wir wieder ein 
Vereinsjahr erleben dürfen, welches nicht allzu sehr von der Pandemie bestimmt 
wird. Blicken wir also voll Zuversicht in das neue Jahr!
Ich wünsche Ihnen Allen frohe und besinnliche Weihnachtstage und einen gu-
ten Rutsch ins Jahr 2022. Möge es viel Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und 
weiterhin viel Freude in unserem Albverein bringen.
Für die Vorstandschaft
Herbert Hanner

Jahresschlußwanderung
Die traditionelle Jahresschlußwanderung wollen wir dieses Jahr unter den  
Corona Bedingungen also ohne Schlußeinkehr wieder machen.
Wir laden ein am Montag 27. Dezember ( „dem dritten Feiertag“)
Treffpunkt: 13.30 Uhr Spitalplatz an der Achalmstraße
Geplant ist eine Rundwanderung über 1 ½ Stunden rings um die Achalm 
herum.
Die Strecke wird kurzfristig entsprechend den Wetterverhältnissen von den 
Wanderführern Josef Härle und Hermann Walz festgelegt, die sich über Anmel-
dungen von Mitgliedern und Gästen freuen.
Festes Schuhwerk und Wanderstöcke werden empfohlen.
Anmeldungen unter den Bedingungen von 2 G erbitten wir an:
Josef Härle Tel. 83238 oder Hermann Walz Tel. 820915 / 
presse@sav-eningen.de

Und was machen wir im Januar 2022?
Leider können wir für Januar nur ein eingeschränktes Programm planen, aber 
wir hoffen, dass es von Monat zu Monat besser wird.

Donnerstag 20. Januar Gässleswanderung des Beweglichen Alters, 
   leider ohne Einkehr.
Mittwoch 26. Januar Nachmittagswanderung der Mittwochswanderer 
   auch ohne Einkehr

Es fallen aus:
• Das Familienmutscheln am 14.1.
• Die Ausfahrt der Frauengruppe am 29.1.
• 
Wenn es genügend Schnee hat, besteht die Möglichkeit, Schneeschuhe bei 
uns auszuleihen.
Anmeldung bei Ralf Sommer Tel. 8830 oder sommer@sav-eningen.de
hw

SKV Sport- und Kulturverein
Eningen 1889 e.V.

SKV ENINGEN  -  Gymnastik
Übungsleiter/in gesucht!
Die Gymnastikabteilung des SKV Eningen sucht dringend eine/einen weitere/n 
Übungsleiter/in.
Die zu betreuende Gruppe trainierte bisher entweder montags von 19 – 20 Uhr 
oder mittwochs ab 17:30 Uhr in der vereinseigenen Sporthalle in der Geißbergstr. 
36, 72800 Eningen. Gegebenenfalls sind auch andere Übungszeiten vorstellbar.
Wer hat Zeit und Lust, bei angemessenem Übungsleiterentgelt, beim SKV als 
Übungsleiter/in–Gymnastik einzusteigen?
Alles Weitere sollten wir persönlich besprechen. 
Bitte kontaktieren Sie den Vereinsvorstand für  eine Terminvereinbarung per 
E-Mail an Gerhard.Loth@skv-eningen.de

SKV ENINGEN  -  Weihnachtsgrüße 
Allen Mitgliedern und Freunden des Vereins wünschen wir von ganzem Herzen 
frohe Festtage und einen guten und vor allem gesunden Start ins Neue Jahr!
gez. SKV Eningen - Vorstand 

TSV 1848 Eningen Skiabteilung

NewsUnsere Hallensport-Gruppen machen nun Winterpause bis zum 
10.01.2022.
Dann starten wir wieder mit dem Training.

Termine 
Wintersaison 2021/2022
Alpin:
• 15.01.2022 Ski & Snowboardkurse Wintersportarena Holzelfingen
• 29.01.2022 Ski & Snowboardkurse Wintersportarena Holzelfingen
• 12.02.2022 Ski & Snowboardkurse Wintersportarena Holzelfingen
• 26.02.2022 Ski & Snowboardkurse Wintersportarena Holzelfingen
Anmeldung jeweils ab mittwochs vor den Kursen über unsere Homepage
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• 04.03. – 06.03.2022: Familienwochenende Steibis
Anmeldung ab sofort über unsere Homepage
• immer dienstags, 19.00 – 20.30 - Flutlichtkurse für Wiedereinsteiger 

und leicht Fortgeschrittene Wintersportarena Holzelfingen (wenn die 
Lifte laufen)

Keine Anmeldung erforderlich, Treffpunkt um 19.00 Uhr an der Herzl Alm

Nordic / Langlaufen
• 16.01.2022:  Langlaufkurse klassisch und Skating Holzelfingen / Alb 
• 23.01.2022:  Langlaufkurse klassisch und Skating Holzelfingen / Alb
• 20.02.2022:  Langlaufkurse klassisch und Skating Holzelfingen / Alb
Anmeldung ab sofort über unsere Homepage (skating) bzw. bei Geli Weber 
(klassisch – Tel: 07121 - 81747)
• Schneeschuhtouren je nach Schneelage auf der Alb – Termine werden 

kurzfristig bekannt gegeben. Und übrigens:  wir verleihen auch unsere 
Schneeschuhe. Bei Interesse bitte bei Florian Slotnarin melden, per 
E-Mail unter abt-leitung@ski-eningen.de

**** Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden der Skiabteilung ein
frohes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage 

und einen guten Start in ein hoffentlich 
schönes, schneereiches Jahr 2022 ***

Bleiben Sie gesund.
Viele Grüße vom gesamten Team der Skiabteilung des TSV Eningen
www.ski-eningen.de

TSV - Abt Tischtennis
Weihnachtsgrüße der Tischtennisabteilung
Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und trotz aller Hoffnungen war auch 
dieses stark von Corona geprägt. Dennoch kann die Tischtennisabteilung trotz 
einer abgebrochenen Spielzeit 2020/21 und einer momentan unterbrochenen 
Spielzeit 2021/22 ein positives Fazit ziehen.
Auch wenn sich alle Abteilungsmitglieder sicherlich einen weitestgehend nor-
malen und unterbrechungsfreien Trainings- und Spielbetrieb gewünscht hätten, 
sind die hohe Trainingsbeteiligung und der nahezu reibungslose Spielbetrieb der 
Eninger Mannschaften ein Beleg dafür, dass die Motivation bei den Meisten wei-
terhin vorhanden ist. Gerade in Pandemiezeiten ist dies nicht selbstverständlich 
und einigen Akteuren gilt ein besonderer Dank der Abteilungsleitung.
Dank des Einsatzes von Martin Reuter und Gerhard Storz, die sich bereit erklärt 
haben, die Dokumentation an den Trainingsabenden der Aktiven zu überneh-
men, kann die Tischtennisabteilung weiterhin einen geregelten Trainingsbetrieb 
anbieten. Für den Jugendbereich geht dieser Dank an Benjamin Wahl, Marc 
Riedinger, Elke Krumm, Thomas Wagner, Bernd Dietrich und Jona Lauer. 
Ebenfalls zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die ehrenamtlichen 
Mannschaftsführer, die auf Grund der besonderen Situation einen erheblichen 
Mehraufwand bei der Zusammenstellung der einzelnen Mannschaften für die 
Spieltage hatten und die auch wesentlich mehr mit Gegnern und Klassenleitern 
kommunizieren mussten.
Vielen Spielern der Tischtennisabteilung gebührt auch dahingehend ein Lob, 
dass sie sich bereit erklärt haben, in anderen Mannschaften auszuhelfen und teil-
weise jedes Wochenende für den TSV Eningen im Einsatz waren. Auch wenn die 
Tischtennismannschaften des TSV Eningen „nur“ im Amateurbereich spielen, 
tragen sie doch einen erheblichen Teil zur Außenwahrnehmung des TSV und der 
Gemeinde Eningen bei. Und dass dieser Beitrag mehr als positiv ist, zeigt sich 
auch dadurch, dass in Zeiten einer Pandemie neue Spieler für den TSV Eningen 
gewonnen und weiterhin sieben aktive Mannschaften, eine Senioren-  und drei 
Jugendmannschaften gemeldet werden konnten. Daher noch sei noch einmal 
gesagt: vielen Dank an jeden Einzelnen von euch!
Natürlich dürfen bei dieser Danksagung auch nicht die Mitglieder des Abtei-
lungsausschusses vergessen werden. In vielen Online Meetings wurde darüber 
beraten, wie ein geregelter Trainingsablauf ermöglicht werden kann und wie der 
Zusammenhalt innerhalb der Abteilung aufrecht gehalten werden kann. Auch 
dieser Einsatz ist nicht zu unterschätzen und bei Weitem nicht selbstverständ-
lich.
Des Weiteren kann sich die Tischtennisabteilung glücklich schätzen, wei-
terhin auf die Unterstützung vieler Sponsoren und Partner setzen zu dürfen. 
Markus Teichert bietet seit einigen Jahren mittwochs für den TSV Eningen ein 
Systemtraining an, über welches ebenfalls neue Stammkräfte für die Eninger 
Mannschaften gewonnen werden können. Für die neuen Trikots der Abteilung, 
welche pünktlich zum Jubiläumsjahr 2022 eingeführt werden, konnten mit den 
Firmen Intersport Räpple und Alles Frisch!-Catering neue Sponsoren gefunden 
werden. Auch diesen und allen weiteren Partnern und Sponsoren gilt unser 
aufrichtiger Dank.
Für das Jahr 2022 steht wie bereits erwähnt das 75-jährige Jubiläum der Tisch-
tennisabteilung an. Neben neuen Trikots wird es auch verschiedene Veranstal-
tungen im Jubiläumsjahr geben, doch die aktuelle Lage lässt hier momentan 
wenig Planungssicherheit zu. Daher werden die entsprechenden Aktivitäten 
der jeweils aktuellen Pandemielage angepasst und teilweise erst mittel- bis 
kurzfristig kommuniziert.
Zum Schluss bleiben nur noch folgende Wünsche: allen Mitgliedern und Freun-
den der Tischtennisabteilung sowie deren Familien wünschen wir ein frohes und 
erholsames Weihnachtsfest und ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2022!
Abteilungsleitung TSV Eningen Tischtennis
Daniel Kitzmann, Thomas Wagner und Britta Kregel

Freitag, 24. Dezember 2021
Gabriele Schroeder zum 70. Geburtstag

Samstag, 25. Dezember 2021
Erika Denk zum 80. Geburtstag

Dienstag, 28. Dezember 2021
Persida Blank zum 75. Geburtstag

Mittwoch, 29. Dezember 2021
Dr. György Laszlo Modrovich zum 85. Geburtstag
Manfred Ernst Notz zum 70. Geburtstag

Donnerstag, 30. Dezember 2021
Burgunda Maria Traub zum 90. Geburtstag
Eugen Rosendahl zum 75. Geburtstag
Dagmar und Peter Scholz zur Diamantenen Hochzeit

Samstag, 01. Januar 2022
Katharina Nagel zum 80. Geburtstag
Meryem Canbolat zum 75. Geburtstag
Amona Alabdallah zum 70. Geburtstag
Hasime und Ibrahim Haslama zur Diamantenen Hochzeit

Sonntag, 02. Januar 2022
Mustafa Bolat zum 80. Geburtstag
Waltraud Maria Buck zum 75. Geburtstag
Stamatia Bezirgiannidou zum 70. Geburtstag

Dienstag, 04. Januar 2022
Erika Emma Bunes zum 85. Geburtstag

Mittwoch, 05. Januar 2022
Manfred Erz zum 80. Geburtstag
Renate Luise Agnes Hank zum 75. Geburtstag

Donnerstag, 06. Januar 2022
Manfred Goetz zum 85. Geburtstag

Freitag, 07. Januar 2022
Jürgen Paul Hinrichsen zum 85. Geburtstag
Nazire Sarac zum 70. Geburtstag

Sonntag, 09. Januar 2022
Gisela Helene Eger zum 75. Geburtstag

Montag, 10. Januar 2022
Margrit Rosa Binski zum 70. Geburtstag

Dienstag, 11. Januar 2022
Hildegard Maria Frey zum 90. Geburtstag
Werner Leuze zum 80. Geburtstag

Mittwoch, 12. Januar 2022
Gerhard Maier zum 70. Geburtstag

Donnerstag, 13. Januar 2022
Margrit Basso zum 80. Geburtstag
Rocco De Bonis zum 75. Geburtstag
Gerda Heyer zum 75. Geburtstag
Herbert Albert Lotterer zum 70. Geburtstag
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